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 Tätigkeitsbericht an den Kantonsrat

Zürich, 6. Mai 2020

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsrätinnen und Kantonsräte

Gemäss § 87a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) erstatte 
ich Ihnen Bericht über die Tätigkeit des Ombudsmanns im Jahr 2019.

Ombudsmann des Kantons Zürich
Jürg Trachsel
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Warum ich genau an diesem Zitat des 
französischen Staatstheoretikers, Juristen 
und Schriftstellers Charles de Montes-
quieu (1689 - 1755) bei der Vorbereitung 
des aktuellen Jahresberichts hängen-
geblieben bin, mag auf den ersten Blick 
seltsam anmuten. Und dennoch: Auch 
heute noch, rund 300 Jahre später, ha-
ben die spitzen und träfen Worte des 
grossartigen französischen Rechtsgelehr-
ten nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. 
Der Vater der modernen Gewaltenteilung 
hat den Mächtigen seiner Zeit den Spie-
gel vorgehalten und in seinen Schriften 
(v.a. in «Vom Geist der Gesetze») immer 
wieder der Notwendigkeit von Machtbe-
schränkung der Regierenden das Wort 
geredet. Heute, im 21. Jahrhundert, im 
sich rasant von analog auf digital um-
stellenden Staat, finden gewollt oder 
ungewollt Machtverschiebungen vom 
Einzelnen zu Institutionen statt und dies 
in praktisch allen Lebensbereichen. Mit 
diesem Macht- oder Kontrollverlust des 
Einzelnen geht die Tatsache einher, dass 
es für ebendiesen Einzelnen nach einem 
«Tolggen» im Palmerès des Lebens – Stel-
lenverlust mit 50, Freiheitsstrafe, Entzug 
Führerausweis u.a.m. – oftmals in unse-
rem von Gesetzen, Verordnungen und 
Reglementen dominierten Kanton Zü-
rich wenn nicht ganz unmöglich so doch 
oftmals sehr schwierig und manchmal 
mit hohen Kosten verbunden ist, wieder 
Tritt im Alltag zu fassen. In vielen dieser 
Schicksale ist eben innerhalb des recht-
lich Zulässigen auch das Ermessen ge-
fragt, so dass schlussendlich vernünftige 
Entscheide resultieren. Ich habe im er-

wähnten Spannungsfeld sehr viele inte-
ressante Gespräche mit Bürgerinnen und 
Bürgern einerseits und Verwaltungsver-
antwortlichen anderseits führen dürfen. 
Oftmals ist zuhören mindestens so wich-
tig wie reden, denn richtig und erfolg-
reich wird eine Verhandlung erst dann, 
wenn ich es schaffe, einen guten Draht 
zu beiden Seiten aufzubauen. Im vergan-
genen Jahr habe ich viele gute Drähte 
aufbauen können, zu Privaten, zu Ange-
stellten, zur Verwaltung. Wenn auch das 
Vorstelligwerden auf der Ombudsstelle 
oder die Zurverfügungstellung der voll-
ständigen Akten systemimmanent nicht 
zu den Lieblingsbeschäftigungen der 
Verwaltung gehören, ist es doch wich-
tig und gehört zur Aufgabe einer echten 
Verwaltungskontrolle. Umso schöner ist 
es aber sicher, wenn die Ombudsstelle 
des Kantons Zürich am Schluss festhalten 
darf: Regierung und Verwaltung im Kan-
ton Zürich handelten im Jahr 2019 richtig 
und vernünftig.

Berichtsfälle und Berichtswesen
Der Bericht enthält wiederum diverse Fäl-
le, aus denen keine Rückschlüsse auf die 
Anzahl der Fälle einer Verwaltungseinheit 
gezogen werden können. Die Reihenfol-
ge ist zufällig.

Auch im Jahre 2019 war der Zürcher Ver-
kehrsverbund (ZVV) relativ oft Zielscheibe 
von Beschwerden. Viele dieser Beschwer-
den hatten aber nicht zur Folge, dass dem 
ZVV etwa Unangemessenheit bzw. ein 
Handeln gegen Recht und Billigkeit i.S.v. 
§ 89 Abs. 1 VRG vorgeworfen werden 

Fast nie kommt der Mensch aus Vernunft zur Vernunft
(Montesquieu)
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musste, sondern sie verdeutlichen sehr 
klar, welche Selbstverständlichkeit ein 
perfekt funktionierendes öV-System im 
Kanton Zürich darstellt. Stunden-, Halb-
stunden- oder Viertelstundentakt in der 
Landschaft und in der Agglomeration, 
7-Minutentakt in Stosszeiten in der Stadt; 
ein anspruchsvolles, hochentwickeltes 
und stark frequentiertes öV-System, das 
sich der Kanton Zürich leistet. Doch das 
ist nur die eine Seite, die glänzende der 
Medaille. Die andere wird durch die Tat-
sache geschaffen, dass sich der Mensch 
und somit auch die Nutzerinnen und Nut-
zer unserer ZVV-Züge, Trams, Schiffe und 
Busse sehr schnell an diesen wohl euro-
paweit höchsten Standard gewöhnen 
und jede Abweichung, und ist sie noch 
so klein, sofort monieren. Die ZVV-Be-
schwerden zusammenfassend muss über 
weite Strecken festgestellt werden, dass 
es – egal ob GA, Verbundsabo, Einzel-
billett oder Tageskarte, seven25 oder 
Gemeindetageskarte – eine Regel gibt, 
welche unabhängig vom analogen oder 
digitalen Kauf für alle gilt: Wenn das Ver-
kehrsmittel abfährt, muss der Einzelne 
im Besitze eines gültigen Tickets sein. Ein 
grundsätzlich einfaches Credo, welches 
aber dennoch Jahr für Jahr Anlass zu Dis-
kussionen gibt.

Auch bei andern Ämtern gibt es Credos, 
welche es unbedingt zu befolgen gilt. 
So heisst es zum Beispiel beim Steuer-
amt: Fristen sind einzuhalten. Die Om-
budsstelle muss des öftern Beschwer-
deführerinnen und -führern vor Augen 
halten, dass Steuerveranlagungen ein 
Massengeschäft sind und es an ihnen 
liegt, den Entscheid der Steueramtes 
auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen 
und im Falle von Fehlern fristgerecht 
Einsprache zu erheben. Wird die Ein-

sprache verpasst und ist der Entscheid 
in Rechtskraft erwachsen, sind dem Om-
budsmann die Hände gebunden. Gleich 
wie 2018 sind dem Ombudsmann auch 
im Jahr 2019 die etwas gar langen Ver-
fahrensdauern bei Neuveranlagung von 
Quellensteuern aufgefallen. Er ist denn 
auch im konstruktiven Dialog deswegen 
mit dem kantonalen Steueramt. Es wird 
sich in den folgenden Jahren weisen, ob 
dies nur eine Wellenbewegung war, oder 
ob die quellensteuerpflichtigen Personen 
(ausländische Arbeitnehmende) in einem 
Masse zunehmen, dass deren steuer-
rechtlichen Verpflichtungen mit dem 
heutigen Bestand an Personal nicht mehr 
vernünftig zu erledigen sind.

Weiter waren im vergangenen Jahr auch 
die Universität Zürich (UZH), das Kantons-
spital Winterthur (KSW), das Veterinär-
amt, das Migrationsamt oder das Amt für 
Raumentwicklung (ARE) u.a.m. Gegen-
stand von Abklärungen durch die Om-
budsstelle. Konnte im Falle der UZH eine 
Punktlandung beim Bachelorabschluss 
erreicht werden, gelang in Verhandlun-
gen mit dem KSW eine gütliche Einigung 
hinsichtlich Behandlungskosten. Bei 
einer das Veterinäramt betreffenden Be-
schwerde musste einem Landwirt jedoch 
mitgeteilt werden, dass vorliegend im 
Falle einer Schlachtung ohne Verwertung 
des Schlachttierkörpers gesetzeskonform 
keine Entschädigung geleistet werden 
kann. In einem anderen Fall half die Ver-
mittlung durch die Ombudsstelle dabei, 
dass ein schweizerisch-ausländisches 
Paar nach einigen Irrwegen, die nicht den 
Beschwerdeführenden anzulasten waren, 
am Schluss doch noch einvernehmlich in 
der Schweiz heiraten konnte. Erfreulich 
zum Schluss dieser lediglich punktuellen 
Aufzählung der Fall, in dem dank Aktiv-
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werdens der Ombudsstelle der Umbau 
eines Wohnhauses mit neuem Stöckli 
möglich wurde und rundum zufriedene 
Gesichter zur Folge hatte.

Die im vorliegenden Jahresbericht abge-
bildeten Fälle vermögen bei Weitem nicht 
das ganze Spektrum der Tätigkeiten auf 
der Ombudsstelle abzubilden, aber sie 
geben Einblick in die unglaubliche Vielfäl-
tigkeit des ombudstechnischen Wirkens: 
Es wird zugehört und telefoniert, Akten 
werden eingeholt und studiert, Ratschlä-
ge werden erteilt und Positionen zur 
Kenntnis genommen, es wird an Verein-
barungen und Zeugnissen gefeilt, bis sie 
unterschrieben sind. Fazit: Im Jahre 2019 
hat die Ombudsstelle eine sehr grosse 
Anzahl von Beschwerden derart erledi-
gen können, dass am Schluss Glück, Zu-
friedenheit oder zumindest Verständnis 
resultierte. Deshalb: Ein Dankeschön an 
die Bürgerinnen und Bürger und an die 
Verwaltung.

Verfahrensdauern
Analog zur Themenvielfalt kann auch 
nach erst kurzer Tätigkeit als Ombuds-
mann festgehalten werden, dass auch 
bezüglich der Verfahrensdauern die 
Bandbreite beeindruckend ist. Lassen sich 
viele Fälle in Tagen oder gar Stunden erle-
digen, gibt es solche, die dauern Monate 
oder sogar Jahre. Der immer noch älteste 
Fall, den ich bislang angetroffen habe, 
stammt aus dem Jahre 2016! Beteiligt 
sind nebst Privaten Institutionen aller drei 
Staatsebenen; eine Vielfalt, welche die 
Übersicht nicht gerade erleichtert. Wenn 
das Verfahren im 2019 auch nicht abge-
schlossen werden konnte, so haben sich 
verdankenswerterweise die Beteiligten 
im Ombudsverfahren doch soweit auf-
einander zubewegt, dass immerhin mit 

einem Abschluss im laufenden Jahr zu 
rechnen ist.

In einem Grossteil der Fälle lässt sich hin-
sichtlich der Verfahrensdauer feststellen: 
Der Griff zum Telefonhörer bzw. eine 
direkte Einladung zum Gespräch auf die 
Ombudsstelle erleichtert nicht nur ad-
ministrativ einiges, sondern beschleunigt 
auch die Verfahren insgesamt; schnell 
wird auf diese Art die sogenannte Spreu 
vom Weizen getrennt. Wer querulato-
risch oder wider besseres Wissen beim 
Ombudsmann vorstellig wird, scheut 
meist den direkten Kontakt, das Ge-
spräch vis-à-vis. Anderseits ist gerade das 
direkte Gespräch in vielen begründeten 
Fällen sehr dienlich, um die wirklichen 
Problemfelder bzw. Fragen herauszukris-
tallisieren.

Fazit: Egal, ob schriftlich oder mündlich 
direkt, Verfahren und deren Dauer sind 
extrem unterschiedlich. Das Ombuds- 
team ist auch in dieser Hinsicht sicherlich 
bemüht, die richtige Lösung innert opti-
maler Frist zu finden.

Beteiligung der Gemeinden an den 
Kosten der Ombudsperson
Bekanntlich hat der Kantonsrat auf die 
jahrelang monierte Tatsache von zu ho-
hen und zu starren Kosten für Gemein-
den reagiert und mit Beschluss vom 26. 
Februar 2018 festgesetzt, dass fortan 
die Gebühr für die der Ombudsstelle an-
geschlossenen Gemeinden CHF 0,4/Ein-
wohner/Einwohnerin beträgt, ein Betrag, 
welcher sich um die Hälfte reduziert, falls 
im Rechnungsjahr keine Beschwerde 
erhoben wird. Somit kommt die Inan-
spruchnahme der Ombudsstelle z.B. für 
eine Gemeinde mit 10‘000 Einwohnern 
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neu auf CHF 4‘000 zu stehen (vormals 
CHF 12‘500). Gespräche sowohl mit dem 
Gemeindepräsidentenverband als auch 
mit einem der Bezirksverbände haben 
stattgefunden, und die Präsidenten bzw. 
Präsidentinnen zeigten sich interessiert. 
Die Zukunft wird zeigen, ob es beim In-
teresse bleibt oder ob Städte/Gemeinden 
auch tatsächlich das lukrative Angebot 
ergreifen. Im Berichtsjahr hat die langjäh-
rige Ombudsfrau der Stadt Winterthur, 
Dr. Viviane Sobotich infolge ihrer Wahl an 
das Zürcher Verwaltungsgericht ihre Stel-
le in Winterthur gekündigt. So überrascht 
es denn nicht, dass die Stadt Winterthur 
im Zuge der Neubesetzung der Stelle 
auch die Frage geprüft hat, sich der kan-
tonalen Ombudsstelle anzuschliessen. 
Nach genauem Abwägen der Pro- und 
Contrapunkte hat Winterthur entschie-
den: Die Stadt bleibt beim bewährten 
System; sie hat am 4. November Sabrina 
Gremli-Gafner zur neuen Ombudsfrau 
von Winterthur gewählt. Herzliche Gra-
tulation! Abschliessend ist festzuhalten, 
dass der Ombudsmann des Kantons Zü-
rich weiterhin mit Städten und Gemein-
den des Kantons Zürich in Gesprächen 
ist; spruchreife Entscheide sind jedoch 
noch keine zu vermelden.

Weiteres
Aufgrund verschiedener Fälle im Zusam-
menhang mit der Funktion der Korrup-
tionsmeldestelle hat der Ombudsmann 
anfangs Mai 2019 die elektronische 
Meldeplattform Integrity Line installiert. 
Damit soll dem Bedürfnis Rechnung ge-
tragen werden, sich (vorerst) anonym an 
die Ombudsstelle wenden und mit ihr 
kommunizieren zu können. Wenn auch 
heute noch nicht abschliessend beurteilt 
werden kann, ob sich die Möglichkeit der 
anonymen Diskussion bewähren wird, 

so ist eines gewiss: Die Schaffung einer 
anonymen Meldemöglichkeit allein war 
wichtig und richtig.

Im Berichtsjahr hat der Ombudsmann am 
kantonalen KaderForum  vom 2. Oktober 
ein Inputreferat über seine Tätigkeit ge-
halten. Anlässlich dieser Veranstaltung 
wurde dem kantonalen Personal von 
verschiedensten Standpunkten aus erläu-
tert, wie wichtig es für einen korruptions-
freien und gut funktionierenden Kanton 
Zürich ist, sich an den seit zwei Jahren in 
Kraft befindenden Verhaltenscodex zu 
halten. Mit dem regierungsrätlichen Co-
dex ist es wie mit Vielem: Übung macht 
den Meister. Dr. Felix Bührer, Complian-
ce-Beauftragter des Kantons Zürich wird 
peinlichst darauf achten, dass der Codex 
nicht in Vergessenheit gerät.

Im Berichtsjahr wurde ferner die Schaf-
fung einer neuen Homepage beschlos-
sen. Die Agentur ist bestimmt und im 
Jahre 2020 wird unser digitales Aushän-
geschild einem Facelifting unterzogen.

Eine interne und zwei externe Weiterbil-
dungsveranstaltungen wurden 2019 von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Ombudsmanns besucht.

Schliesslich habe ich mich auch dieses 
Jahr entschieden, im Jahresbericht einen 
Gastbeitrag einzuflechten. Es freut mich 
ausserordentlich, Ihnen den von Markus 
Kägi verfassten Beitrag zum Thema «Der 
Ombudsmann – aus drei Perspektiven» 
präsentieren zu dürfen. Wer, wenn nicht 
Markus Kägi, könnte die aus Schweden 
stammende Institution «Ombudsman» 
kurz und träf aus Sicht als Parlamentarier, 
als Ombudsmann und als Regierungsrat 
beschreiben. Er verfügt über lange Er-
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fahrung auf allen genannten Ebenen und 
versteht demzufolge auch deren Denk-
weisen.

Hinsichtlich Mitgliedschaften fanden 
diverse Aktivitäten sowohl der Vereini-
gung der parlamentarischen Ombud-
spersonen der Schweiz (VPO+) als auch 
dem Europäischen Ombudsmann Institut 
(EOI) statt. Insbesondere das zweitägige 
Seminar vom VPO+ auf Schloss Hofen 
(Lochau, Österreich) sowie die EOI-Ta-
gung in Innsbruck (Österreich) mit den 
Themen «Gute Verwaltungsführung» 
und «How can Ombudsmen and Citizens 
Commissioners contribute to streng-
then democracy» bzw. «Public control 
and transparency of NGO‘s and Human 
Rights Organizations» waren sehr kons-
truktiv bzw. horizonterweiternd und im-
mer auch geprägt vom gegenseitigen 
Austausch der Ombudspersonen.

Form des Tätigkeitsberichts
Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte 
sowie der Leiter der Parlamentsdienste, 
die Regierungsmitglieder und die Staats-
schreiberin, betroffene Amtsvorsteherin-
nen und Amtsvorsteher sowie einige 
Personen mehr erhalten den Tätigkeits-
bericht in gedruckter Form. Den Medien 
wird der Bericht rechtzeitig mit der Ein-
ladung zur Konferenz elektronisch zuge-
stellt. Der Bericht ist selbstverständlich ab 
Medienkonferenz (6. Mai 2020) auf der 
Ombudsmann Website elektronisch ab-
rufbar.
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Auch dieses Jahr möchte ich allen Bürge-
rinnen und Bürgern und überhaupt allen 
Personen, die unsere Dienste in Anspruch 
genommen und uns dadurch ihr Ver-
trauen geschenkt haben, danken. In den 
Dank eingeschlossen sind die Angehöri-
gen der kantonalen Verwaltung und der 
Behörden inklusive der Gerichte. 

Ein besonderer Dank für die sehr konst-
ruktive Zusammenarbeit geht speziell an 
die Sozialversicherungsanstalt (SVA), das 
Steueramt, den Zürcher Verkehrsverbund 
(ZVV), die Personalabteilung (Finanzdi-
rektion), die Kantonspolizei, das Migra-
tionsamt, die Universität Zürich und den 
kantonalen Compliance-Beauftragten. 

Ein weiterer Dank geht an die kantona-
len Spitäler und das Kinderspital (Kispi), 
den Zürcher Kantonsrat und den Zürcher 
Regierungsrat sowie an die Zürcher Fi-
nanzkontrolle und den Datenschutzbe-
auftragten.

Spezieller Dank

Team

Mein herzlicher Dank geht an dieser Stel-
le wie schon in den letzten Jahren an 
mein Team: Dr. iur. Ursula Abderhalden, 
lic. iur. RA Simon Gerber, Hedwig Hitz, 
Anita Liendle und Tamara Wyss. Ebenso 
bedanke ich mich beim stellvertretenden 
Ombudsmann lic. iur. Bernhard Egg für 
seinen grossen Einsatz im Jahr 2019. Ein 
grosses Dankeschön geht auch an Rahel 
Tobler, die mich im Berichtsjahr als ju-
ristische Auditorin sehr gut unterstützt 
hat. Ein grosser Dank geht schliesslich 
an Alt-Kantonsrat Hartmuth Attenhofer, 
welcher mit der ihm eigenen Akribie und 
Stilsicherheit als Lektor geamtet hat.

Schliesslich danke ich all meinen Kolle-
ginnen und Kollegen der Vereinigung der 
parlamentarischen Ombudspersonen der 
Schweiz (VPO+) und des europäischen 
Ombudsman-Instituts (EOI) sowie dem 
geistigen Vater der Institution «Ombuds-
man» in der Schweiz, Prof. Dr. iur. Walter 
Haller für den konstruktiven und die Zu-
sammenarbeit fördernden Austausch.

Bestand der Institution Ombudsmann am 31. Dezember 2019

Ombudsmann  Jürg Trachsel, lic. iur., Rechtsanwalt/Mediator SAV

Stellvertreter  Bernhard Egg, lic. iur.

Juristische Sekretärin Ursula Abderhalden, Dr. iur.

Juristischer Sekretär Simon Gerber, lic. iur., Rechtsanwalt/Mediator SDM-FSM

Kanzlei   Tamara Wyss, Leiterin Kanzlei
   Hedwig Hitz, Verwaltungssekretärin mbA
   Anita Liendle, Verwaltungssekretärin mbA
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Beschwerden, Beschwerdehäufigkeit  
und Beschwerdeverteilung 2019

Im Jahr 2019 sind 819 neue Fälle einge-
gangen. Im Vergleich zum Vorjahr (2018: 
845 Fälle) hat die Anzahl der eingegan-
genen Beschwerden im Berichtsjahr 
leicht abgenommen. Eine nennenswerte 
Veränderung hinsichtlich der Verteilung 
der Fälle auf einzelne Direktionen kann 
nicht festgestellt werden. Von den ins-
gesamt 819 Fällen sind 151 Personalfälle 
(2018: 181 Personalfälle) zu verzeichnen.

Die Zahl der schriftlich eingegangenen 
Anfragen, bei denen der Ombudsmann 
nicht zuständig ist, beläuft sich auf 293 
(2018: 236). 

Die Zahl der eingegangenen Telefonan-
rufe im Jahr 2019 beläuft sich auf 2038.
Auf der neu eingerichteten Plattform In-
tegrity-Line (anonym) sind 8 Meldungen 
eingegangen.

2019
sind 819 neue Fälle eingegangen

sind 771 Fälle abgeschlossen

sind 154 Fälle pendent (Ende Jahr)

Aktivitäten (abgeschlossene Fälle):
201  von der Verwaltung eingeholte Ver-

nehmlassungen bzw. Akteneinsicht

 39  angehörte Auskunftspersonen von 

Behörden und Verwaltung

  4  Augenscheine und Besprechungen 

bei Beschwerdeführenden

225  empfangene Beschwerdeführende

2019 kamen die Beschwerden von:
607 Privatpersonen

  8 juristischen Personen

140 Staatspersonal

 14 eigene Wahrnehmung

  2 Gemeinden

  0  interne Personalgeschäfte  

Gemeinden

Der Eingang der Beschwerden und ihre Erledigung

2019 wurden die Geschäfte nach fol-
genden Gesetzesgrundlagen erledigt:
771 Total erledigt, davon

599 nach § 93a VRG (Rat erteilen)

172  nach § 93b VRG

  (Besprechung mit Behörden)

  0  nach § 93c VRG 

  (Schriftliche Empfehlung)

Erledigungsdauer:
101 bis 10 Tage

127 11 bis 20 Tage

132 21 bis 30 Tage

358 31 Tage bis 6 Monate

 48 über 6 Monate bis 1 Jahr

 5 über 1 Jahr
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Direktionen Anzahl eingegangene Fälle

Baudirektion .........................................................................................................27

 davon Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft ...............................................4 

 davon Tiefbauamt ...........................................................................................6

Bildungsdirektion .................................................................................................50

 davon Amt für Jugend- und Berufsberatung ..................................................12 

 davon Volksschulamt .....................................................................................10 

 davon Mittelschul- und Berufsbildungsamt ....................................................20

Finanzdirektion ....................................................................................................60

 davon Steueramt ...........................................................................................56

Gesundheitsdirektion ..........................................................................................12

 davon Veterinäramt .........................................................................................7

Direktion der Justiz und des Innern ...................................................................28

 davon Amt für Justizvollzug .............................................................................5 

 davon Oberstaatsanwaltschaft (inkl. Staatsanwaltschaften) ............................17

Sicherheitsdirektion ...........................................................................................112

 davon Kantonspolizei .....................................................................................52 

 davon Migrationsamt .....................................................................................33 

 davon Strassenverkehrsamt ............................................................................20

Volkswirtschaftsdirektion ...................................................................................47

 davon Arbeitsmarkt / regionale Arbeitsvermittlungszentren ............................22 

 davon Leistungen der Arbeitslosenversicherung .............................................12

Bezirke ..................................................................................................................14

 davon Bezirksgericht ........................................................................................5 

 davon Statthalteramt .......................................................................................6

Gemeinden ...........................................................................................................16

 Beschwerden gegen Ombudsgemeinden .......................................................14 

 Beschwerden gegen weitere Gemeinden .........................................................2

Beschwerden, Beschwerdehäufigkeit  
und Beschwerdeverteilung 2019
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Von Markus Kägi

Im Frühjahr 1991 (wie die Zeit vergeht!) 
wurde ich ins Zürcher Kantonsparlament 
gewählt. Über die Institution «Ombuds-
mann» hatte ich wohl schon einmal 
etwas gehört – aber nur nebenbei. Im 
Kantonsrat war die Ombudsinstitution 
einmal im Jahr, bei der Abnahme des 
Tätigkeitsberichtes ein Thema. Dieser 
Bericht (wie vermutlich alle anderen Be-
richte…) wurde von den Fraktionen mit 
mehr oder weniger Interesse zur Kennt-
nis genommen. Die Frage, über welche 
Direktion die meisten «Beschwerden» 
beim Ombudsmann eingegangen waren, 
wurde ja nicht beantwortet – und war 
demzufolge für die «politische Arbeit» 
nicht so wichtig. Die Ombudsinstitution 
ist in unserem Staatsdenken von Legis-
lative, Exekutive und Gerichtsbarkeit ein 
«Fremdkörper», auf den wir (Bürgerin-
nen und Bürger) aber nicht mehr verzich-
ten können und wollen!

Die Entstehungsgeschichte des Ombuds-
wesen fand ihren Anfang in Schweden 
und kann in Kommentaren in gedruckter 
Form als auch in den sozialen Medien 
nachgelesen werden. Der «Vater» unse-
res austarierten Systems war Prof. Dr. 
Walter Haller (*).

Die intensivere Beschäftigung mit dem 
Ombudsmann meinerseits verdanke ich 
dem Umstand, dass ich in das Präsidium 
des Kantonsrates gewählt wurde. Als 1. 

Gastbeitrag

Vizepräsident oblag es mir, den Ombuds-
mann zu «visitieren». In einigen Gesprä-
chen mit dem damaligen Ombudsmann 
Dr. Adolf Wirth (**) wurde mir die Wich-
tigkeit dieser Institution bewusst. Die 
Neutralität, die Eigenständigkeit und die 
Bearbeitung der vielen Beschwerden, die 
unsere Bevölkerung gegenüber der Ver-
waltung erhob, faszinierten mich. Die 
Fülle und Breite der «kleinen» und «gros-
sen» Probleme, die vorgetragen wurden, 
konnte ich damals nur erahnen.

Dann wurde das Sprichwort «Zum rich-
tigen Zeitpunkt am richtigen Ort» wahr!

Im Frühjahr 1996 erklärte Ombuds-
mann Dr. Adolf Wirth seinen Rücktritt 
auf Herbst 1996. Zu diesem Zeitpunkt 
präsidierte ich das Kantonsparlament. 
Dieses für ein Jahr befristete interessante 
Amt übergab ich am 6. Mai 1996 meiner 
Nachfolgerin, Esther Holm (***).

Die frei werdende Stelle des Ombuds-
mannes interessierte mich sehr, so dass 
ich mich im Sommer des genannten Jah-
res beim Kantonsrat, nach der Nominie-
rung durch meiner Fraktion, bewarb.

Nach einer spannenden Wahl – es waren 
fünf Kandidaten und Kandidatinnen vor-
geschlagen – erhielt ich das Vertrauen 
des Kantonsrates. 

Die 10 ½ Jahre als Ombudsmann wa-
ren sehr intensiv, äusserst interessant, 

Der Ombudsmann – aus drei Perspektiven 

(Parlament – Ombudsmann – Regierungsrat)
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lehrreich und «menschlich». Es war mir 
wichtig, das Vertrauen gegenüber der 
Bevölkerung aber auch gegenüber der 
Verwaltung, das mein Vorgänger auf-
gebaut hatte, weiter zu entwickeln. Die 
Menschen, die den Ombudsmann mit 
ihren Problemen gegenüber der Verwal-
tung kontaktieren, kommen aus allen 
Bevölkerungsschichten – die ärmliche 
«Mutter Meier» bis zum «Prof. Dr. Meier, 
in Begleitung von Rechtsanwälten» (oder 
auch umgekehrt) haben ihre Sorgen und 
Nöte dargelegt. 

Der Ombudsmann erteilt Rat, er vermit-
telt zwischen Privaten und der Verwal-
tung. Dabei überprüft er, ob Behörden 
und Verwaltung richtig handeln, das 
heisst nach «Recht und Billigkeit» (vgl. 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG). 
Der Ombudsmann kann alle Formen 
des Verhaltens einer Behörde oder einer 
Verwaltungsstelle überprüfen, also alle 
Handlungen oder auch Nichthandlun-
gen. Der Ombudsmann befasst sich auch 
mit rein informellem Handeln der Ver-
waltung oder mit dem Verhalten einer 
Verwaltungsstelle oder Behörde. Es spielt 
zudem keine Rolle, ob ein Problem eine 
laufende oder eine bereits abgeschlos-
sene Angelegenheit betrifft. Man kann 
sich auch in jedem Stadium eines Verwal-
tungsverfahrens an den Ombudsmann 
wenden.

Es geht um die Rechte der Menschen – 
auch um diejenigen, die sich nicht weh-
ren können, aber auch darum, unseren 
«Rechtsmittelstaat» auf «unkomplizier-
te» Art und Weise zu entlasten. 

Über meine Zeit als Ombudsmann könn-
te ich viele Bücher schreiben. Nicht nur 
über die Probleme und deren (manchmal 

auch unkonventionellen) Lösungen für 
die betroffenen Menschen, sondern auch 
über das korrekte und richtige Handeln 
unserer Verwaltung.

Es gibt eine europäische Vereinigung der 
Ombudsleute, die ihren Sitz in Innsbruck, 
Österreich, hat. Der Kontakt mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus den meisten 
Ländern Europas war eine wichtige und 
erlebnisreiche Zeit. Ich erlebte das «Funk-
tionieren» verschiedenster Staaten. Das 
Präsidium dieser Vereinigung durfte ich in 
den Jahren 2004 bis 2007 übernehmen. 
In dieser Zeit führte ich Gespräche mit 
Staatspräsidenten, Ministerinnen und Mi-
nistern immer zu den Themen der Rech-
te ihrer Bürgerinnen und Bürger in ihren 
jeweiligen Ländern, und wie die Verwal-
tungsarbeit verbessert werden könnte. 
Unser sehr gutes Schweizer Modell der 
direkten Demokratie, unser Verwaltungs-
handeln und der Respekt gegenüber un-
seren Einwohnerinnen und Einwohnern 
wurde mir in dieser Zeit noch viel mehr 
bewusst!

Am 20-Jahr-Jubiläum der Institution Om-
budsmann Kanton Zürich im Jahre 2002 
sprach der damalige Regierungspräsident 
Prof. Dr. Ernst Buschor (****) u.a. folgen-
de – sehr weise –Worte:

«Der Ombudsmann ist der
Seismograph der Regierung»

Das kann ich auch als Mitglied des Zür-
cher Regierungsrates bestätigen, dem 
ich von 2007 bis 2019 angehörte. Der 
Ombudsmann ist berechtigt, ohne «An-
kündigung» mit allen Hierarchiestufen 
der Verwaltung Kontakt aufzunehmen, 
ohne sich «zuoberst» anzumelden. Als 
Baudirektor wollte ich aber immer wis-
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sen, wo und warum die Ombudsper-
son in meiner Direktion ein «Problem» 
abklärt. Die interne Regelung, dies mir 
zu melden, wurde selbstverständlich 
befolgt. Aus meiner Sicht konnte ich 
dann die Angelegenheit prüfen, und dort 
wo es nötig war, eingreifen und Entschei-
de fällen. Der Kontakt auf «Augenhöhe» 
zum Ombudsmann ist wichtig, geht es 
doch letztendlich um das Funktionieren 
unseres Staates – und der Staat sind wir 
Einwohnerinnen und Einwohner unseres 
Kantons Zürich!

(*) Prof. Dr. Walter Haller, Professor für Staatsrecht 

und Verwaltungsrecht, später auch Verfassungsver-

gleichung an der Universität Zürich. Von 1990 bis zu 

seiner Emeritierung 2004 war Haller Direktor des Ins-

tituts für Völkerrecht und ausländisches Verfassungs-

recht. Fortsetzung der wissenschaftlichen Tätigkeit 

nach der Emeritierung, vor allem als Verfasser juris-

tischer Werke, sowie Lehraufträge an verschiedenen 

Universitäten.

(**)  Dr. Adolf Wirth, (verst. 16. Oktober 2016) war 

von 1978 bis 1996 erster Ombudsmann des Kan-

tons. Vor seiner Wahl gehörte der promovierte Inge-

nieur-Agronom als Mitglied der CVP dem Kantons-

rat an. Als Präsident der vorberatenden Kommission 

setzte er sich von Anfang an für die Schaffung der 

unabhängigen Institution Ombudsmann ein.

(***) Esther Holm, Kantonsrätin GP, 1992 bis 1999, 

Kantonsratspräsidentin 1996/97

(****) Von 1993 bis 2003 war Prof. Dr. Ernst Buschor 

Mitglied der Regierung des Kantons Zürich, zunächst 

zuständig für die Direktion Gesundheitswesen und 

Fürsorge und von 1995 an für das Erziehungswesen. 

In den Jahren 1997/1998 und 2002/2003 war er Prä-

sident des Regierungsrates des Kantons Zürich.
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Bi ldungsdirekt ion – Amt für Jugend und Berufsberatung

«Hobby oder Nebenbeschäftigung?»

L hat sich aus diesem Grund an die für sie 
zuständige HR-Abteilung gewandt. Aus 
ihrer Sicht werden mit einer so strengen 
Regelung Daten auf Vorrat gesammelt. 
Zudem verursache die Meldung jeglicher 
Trainerjobs einen immensen administra-
tiven Aufwand. L ist der Meinung, dass 
eine hobbymässig ausgeführte Tätig-
keit nur dann gemeldet werden müsste, 
wenn ein Interessenkonflikt zur beruf-
lichen Tätigkeit bestehe oder Zweifel in 
diese Richtung angebracht seien. Die 
HR-Abteilung hält jedoch an der Rege-
lung fest: Jegliche Tätigkeit, die gegen 
Entgelt ausgeübt wird, die Treuepflicht 
tangiere oder bei der ein Interessenskon-
flikt bestehe, müsse der Bildungsdirek-
tion gemeldet werden.

L wendet sich an den Ombudsmann und 
bittet ihn um seine Einschätzung. Der 
Ombudsmann legt dar, dass Nebenbe-
schäftigungen aufgrund von § 144 Abs. 
2 Vollzugsverordnung zum Personalge-
setz bewilligt werden müssten. Allerdings 
gehe es in dieser Bestimmung nur um 
Nebenbeschäftigungen, bei denen Zwei-
fel bestehen, ob sie mit § 53 Abs. 1 Per-
sonalgesetz (PG) vereinbar seien. Nach § 
53 Abs. 1 PG sind Nebenbeschäftigun-

gen nur zulässig, wenn sie die amtliche 
Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigen 
und mit der dienstlichen Stellung verein-
bar sind. Weil der Ombudsmann nach-
vollziehen kann, dass eine Meldepflicht 
für alle Nebenbeschäftigungen, die nicht 
gänzlich unentgeltlich ausgeführt wer-
den, für die Betroffenen als sehr weitrei-
chend erscheint, entschliesst er sich, eine 
allgemeine Anfrage an die Bildungsdi-
rektion zu richten und um eine Stellung-
nahme zu bitten. Er bittet insbesondere 
um Ausführungen dazu, weshalb selbst 
hobbymässige Trainertätigkeiten abends 
oder am Wochenende für den Arbeitge-
ber von Bedeutung sein sollten – selbst 
wenn sie mit einem kleinen Entgelt ent-
löhnt werden. 

Die zuständige Mitarbeiterin der Bil-
dungsdirektion setzt sich kurz darauf mit 
dem Ombudsmann in Verbindung. Sie er-
klärt, dass es sich bei der Erhebung von 
Nebentätigkeiten um eine Anordnung 
der Direktion handeln würde. Auch wenn 
die Handhabung nicht in allen Ämtern 
identisch sei, habe insgesamt eine Sensi-
bilisierung stattgefunden, was aus Sicht 
der Direktion sehr zu begrüssen sei. 

L arbeitet beim Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB). 
Vor einiger Zeit sind die Nebenbeschäftigungen aller Mit-
arbeitenden erhoben worden. Auf Nachfrage hin sei vom 
AJB präzisiert worden, dass auch Trainerfunktionen in 
Sportvereinen meldepflichtig seien. Für L schiesst diese 
Regelung weit über das Ziel hinaus.

01FA
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Für das AJB bilde ein Merkblatt die 
Grundlage für die Angabe von Neben-
beschäftigungen, welches dem Ombuds-
mann auch zugestellt wird. Gemäss dem 
Merkblatt gibt es verschiedene Gründe 
für eine umfangreiche Einforderung, Er-
fassung und Überprüfung von Neben-
beschäftigungen, unter anderem die 
Folgenden: Der Arbeitgeber habe eine 
Fürsorgepflicht und sei verantwortlich für 
die arbeitszeitgesetzlichen Vorschriften 
– insbesondere in Bezug auf die Arbeits- 
und Ruhezeiten. Leistungsbeeinträchti-
gungen der Mitarbeitenden könnten so 
frühzeitig erkannt, und es könnten ge-
eignete Massnahmen getroffen worden. 
Das Ansehen der Angestellten sowie des 
Kantons als Arbeitgeber und das öffent-
liche Vertrauen in ihre Neutralität wür-
den sichergestellt. Regierungsanfragen 
würden zudem somit in angemessener 
Frist anhand von Statistikauswertungen 
beantwortet werden. Es wird zudem da-
rauf eingegangen, dass dem Personalge-
setz keine genaue Definition der Neben-
beschäftigungen entnommen werden 
könne, weshalb in Analogie zum Obliga-
tionenrecht Arbeit für Dritte gegen Ent-
gelt darunter zu verstehen sei. Dabei sei 
nicht erheblich, ob es sich um eine rein 
kommerzielle oder eine gemeinnützige 
Tätigkeit handle. Jedoch sei die Neben-
beschäftigung vom öffentlichen Amt und 
vom Hobby abzugrenzen. Die Abgren-
zung vom Hobby sei oft nicht einfach, 
weshalb sie im Einzelfall vorgenommen 
werden müsse. Zur Sicherstellung der 
Aktualität der Nebenbeschäftigungen 
schlägt das HR des AJB den regionalen 
HR-Abteilungen vor, alle Mitarbeitenden 
jährlich dazu aufzufordern, den aktuellen 
Status der Nebenbeschäftigungen be-
kannt zu geben.

Der Ombudsmann informiert L über die 
Ausführungen der Bildungsdirektion. 
Dass die Abgrenzung von Hobby zu Ne-
benbeschäftigung naturgemäss schwie-
rig sein könne sieht der Ombudsmann 
genauso. Er kann zudem nachvollziehen, 
dass das AJB für die Abgrenzung auf das 
Kriterium des Entgelts abstellt; schliess-
lich ist eine relativ offene und weit-
greifende Formulierung nötig, um eine 
Meldung aller Nebenbeschäftigungen 
sicherzustellen. Er empfindet es jedoch 
trotz allem als wichtig, dass eine Abgren-
zung zum Hobby weiterhin im Einzelfall 
vorgenommen wird. Der Ombudsmann 
rät L daher dazu, sich im Zweifelsfall di-
rekt an die zuständige HR-Abteilung zu 
wenden und darzulegen, weshalb es sich 
im vorliegenden Fall aus ihrer Sicht trotz 
Entgelt um ein Hobby und nicht um eine 
Nebenbeschäftigung handle.
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M wohnt in einer Ombudsgemeinde und ist als alleinerzie-
hende Mutter seit einigen Jahren vom Sozialamt sowie der 
Alimentenbevorschussung abhängig. Ohne Vorwarnung 
habe sie jedoch plötzlich kein Geld mehr erhalten.

Seit ungefähr sechs Jahren wird M vom 
Sozialamt unterstützt. Auch dieses Mal 
habe sie rechtzeitig alle jeweils benötig-
ten Unterlagen eingereicht. Trotzdem sei 
für den Monat März plötzlich die Zah-
lung ausgeblieben. Auf Nachfrage habe 
man ihr mitgeteilt, dass sie ihre Pflichten 
nicht erfüllt habe, weshalb sie diesen Mo-
nat kein Geld erhalte. M kann sich nicht 
vorstellen, dass es rechtmässig ist, ohne 
vorherige Meldung die Zahlungen einzu-
stellen. Sie bittet den Ombudsmann um 
seine Einschätzung der Situation.

Der Ombudsmann wendet sich an die 
Gemeinde und bittet sie um eine Stel-
lungnahme. 

Die Gemeinde informiert den Ombuds-
mann darüber, dass es in den letzten 
Monaten zu personellen Wechseln in der 
Verwaltung gekommen sei. Aus diesem 
Grund sei jede Person, welche von So-
zialhilfeleistungen unterstützt werde, zu 
einem persönlichen Gespräch eingela-
den worden. M habe den ersten Termin 
unentschuldigt nicht wahrgenommen. 
Beim zweiten Termin sei sie von der Ge-
meinde darauf hingewiesen worden, 
dass die Unterlagen für die Berechnung 

des Anspruchs jeweils fristgerecht ein-
gereicht werden müssten. Die Gemein-
de stellt dem Ombudsmann zudem 
ein Schreiben zu, mit welchem man M 
darüber informiert habe, dass künftig, 
gestützt auf das Sozialhilfegesetz, nur 
noch bis zum 5. des Folgemonats ein-
gereichte Lohnabrechnungen für die 
Berechnungen berücksichtigt werden 
könnten. Ansonsten bestehe nur noch 
ein Pro-Rata-Anspruch auf Sozialhilfe-
leistungen für den laufenden Monat, 
nicht jedoch für vorangehende Monate. 
Die Gemeinde begründet diese Auflagen 
mit dem Bedarfsdeckungsprinzip und der 
Mitwirkungspflicht. Mit diesem Schrei-
ben sei M das rechtliche Gehör gewährt 
worden, eine Verfügung der Auflage sei 
noch nicht erfolgt. Die Gemeinde erklärt, 
dass sie deshalb bereit sei, für den Monat 
März die Zahlungen rückwirkend noch 
vollumfänglich auszuzahlen, sobald alle 
benötigten Lohnabrechnungen bei der 
Gemeinde eingegangen seien. Nachdem 
die Auflage verfügt werde, sei ein solches 
Entgegenkommen allerdings nicht mehr 
möglich.

Der Ombudsmann informiert M über die 
Stellungnahme der Gemeinde. Er macht 

02FA
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sie zudem erneut darauf aufmerksam, 
dass ihr mit dem Schreiben der Gemein-
de das rechtliche Gehör gewährt wor-
den sei – immerhin sei die Auflage noch 
nicht verfügt worden. Er teilt ihr zudem 
seine Einschätzung mit, dass sie durch 
das persönliche Gespräch sowie der An-
kündigung per Schreiben genügend über 
das zukünftige Vorgehen informiert wor-
den sei. Auch würde die Auszahlung für 
den Monat März nachgeholt, sobald alle 
Unterlagen bei der Gemeinde vorliegen. 
Auch zukünftig würden M bei fristge-
rechter Einreichung aller Unterlagen alle 
ihr zustehenden Sozialhilfeleistungen 
weiterhin gewährt. Es sei daher nicht er-
sichtlich, dass die Gemeinde hier gegen 
Recht und Billigkeit verstossen habe.

Als M dem Ombudsmann kurz darauf 
mitteilt, dass sie im Stundenlohn arbeite 
und deshalb den Lohnausweis meist erst 
am 7. oder 8. des Folgemonates erhalte, 
rät ihr der Ombudsmann, diese Informa-
tion unbedingt vor Erlass der Verfügung 
der Gemeinde schriftlich zukommen zu 
lassen. Somit könne möglicherweise der 
Stichtag um einige Tage nach hinten ver-
schoben werden. 

Einen Monat später teilt M dem Ombuds-
mann mit, dass inzwischen ein Gespräch 
mit der Gemeinde geführt worden sei. 
Aufgrund der Stellungnahme der Ge-
meinde an den Ombudsmann sowie dem 
Schreiben vom Ombudsmann an M sei 
ihr aufgefallen, dass die neu zuständige 
Person bei der Gemeinde wohl gar nicht 
wisse, dass mit ihrem Vorgänger verein-
bart worden sei, dass die Auszahlungen 
jeweils aufgrund des Lohnausweises des 
vorhergehenden Monates getätigt wer-
den, weshalb eine Einreichung bis zum 
5. des Folgemonates nicht zwingend 
notwendig sei. Immerhin reiche sie bei-
spielsweise Anfang Januar ihre Lohnab-
rechnung für den Monat Dezember ein 
und erhalte dann Ende Januar die damit 
berechnete Auszahlung. Bei diesem Ge-
spräch habe eine einvernehmliche Lösung 
bezüglich des zu verfügenden Stichtages 
zwischen M und der Ombudsgemeinde 
gefunden werden können.
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V und seine Frau haben drei Kinder aus Thailand adoptiert. 
Zwei davon haben die schweizerische Staatsbürgerschaft 
ohne Probleme erhalten, beim jüngsten Kind (S) läuft das 
Verfahren bereits seit vier Jahren.03FA

LL

V und seine Familie wohnen in Deutsch-
land. Wie bei ihren beiden älteren Kin-
dern haben V und seine Frau alle erfor-
derlichen Unterlagen über das zuständige 
Generalkonsulat den kantonalen Behör-
den zukommen lassen. Inzwischen war-
ten sie bereits seit vier Jahren auf einen 
positiven Entscheid bezüglich der An-
erkennung der schweizerischen Staats-
bürgerschaft für S. Auf Nachfrage beim 
Generalkonsulat sei V mitgeteilt worden, 
dass sich die Unterlagen noch immer bei 
der kantonalen Zentralstelle für Adoption 
befänden. V weiss nicht mehr weiter und 
bittet den Ombudsmann um Hilfe, wor-
über er den zuständigen Generalkonsul 
bereits informiert habe.

Der Ombudsmann möchte sich einen 
besseren Überblick über die Situation ver-
schaffen, weshalb er sich an den General-
konsul wendet und ihn darum bittet, ihm 
die gesamten Unterlagen zuzustellen. 

Aus den zugestellten Unterlagen geht 
Folgendes hervor: S wurde von V und 
seiner Frau nach thailändischem Recht 
adoptiert. Anschliessend erfolgte die An-
erkennung der thailändischen Adoption 
durch ein deutsches Gericht. Da es sich 
bei einer Adoptionsanerkennung nicht 
um eine Volladoption handelt, wird diese 
nicht automatisch von der Schweiz an-

erkannt. Daher hat das zuständige Ge-
neralkonsulat beim Gemeindeamt des 
Kantons Zürich nachgefragt, ob S trotz 
möglicherweise fehlender Schweizer 
Staatsbürgerschaft in das Personenstand-
register «Infostar» eingetragen werden 
könnte und welche Voraussetzungen für 
eine Adoption nach Schweizer Recht er-
füllt werden müssten. Das Gemeindeamt 
teilte einige Zeit später mit, dass das deut-
sche Anerkennungsurteil für die Schweiz 
nicht wirksam sei. Zudem könne die thai-
ländische Adoption in der Schweiz nicht 
anerkannt werden, da V zum Zeitpunkt 
der Adoption weder in Thailand wohn-
haft gewesen sei noch dessen Staats-
angehörigkeit besessen habe. Für eine 
Adoption nach Schweizer Recht sei hin-
gegen nicht das Gemeindeamt, sondern 
die KESB zuständig. 

In der Zwischenzeit hat sich die Sachlage 
jedoch drastisch geändert: Die deutsche 
Bundeszentralstelle für Auslandadop-
tionen hat inzwischen bescheinigt, dass 
die thailändische Adoptionsentscheidung 
nicht nur anerkannt, sondern zugleich in 
eine Volladoption nach deutschem Recht 
umgewandelt worden sei. Auf erneute 
Nachfrage hin ist dem Generalkonsulat 
durch das Gemeindeamt jedoch erneut 
mitgeteilt worden, dass die Adoption 
in der Schweiz nicht anerkannt werden 

Direkt ion der Just iz  und des Innern – Gemeindeamt

Staatsbürgerschaft über Umwege
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könne und V und seine Frau sich zwecks 
Adoptionsverfahren in der Schweiz an 
die KESB wenden müssen.

Der Ombudsmann entscheidet sich, 
selbst mit dem Gemeindeamt Kontakt 
aufzunehmen. Er legt dem Gemeinde-
amt dar, was aus den Unterlagen des 
Generalkonsulates hervorgeht. Er macht 
insbesondere darauf aufmerksam, dass 
das Gemeindeamt bei seiner bisherigen 
Einschätzung offenbar nach wie vor vom 
deutschen Anerkennungsurteil der thai-
ländischen Adoption ausgegangen sei. 
Durch die Bescheinigung durch die deut-
sche Bundeszentralstelle für Auslands-
adoption sei die Adoptionsanerkennung 
jedoch in eine Volladoption nach deut-
schem Recht umgewandelt worden, was 
aus Sicht des Ombudsmannes zu einer 
neuen Beurteilung der Situation führen 
müsse. 

Das Gemeindeamt teilt dem Ombuds-
mann schon kurz darauf mit, dass man 
sich beim eidgenössischen Amt für das 
Zivilstandswesen erkundigt habe, ob 
die Adoptionsanerkennung inklusive 
Umwandlung in eine Volladoption aus 
Deutschland in der Schweiz anerkennbar 
sei. 

Kurze Zeit später liegt dem Ombudsmann 
die endgültige Antwort des Gemeinde-
amtes vor: Bis zu diesem Zeitpunkt sei 
man bei der Beurteilung tatsächlich le-
diglich von einer deutschen Adoptions-
anerkennung ausgegangen. Aufgrund 
der Bestätigung der Umwandlung in eine 
deutsche Volladoption durch die zentra-
le Adoptionsstelle in Deutschland habe 
das eidgenössische Amt für Zivilstands-
wesen dem Gemeindeamt inzwischen 
mitgeteilt, dass die Umwandlung als 
eigenständiger Adoptionsentscheid be-
trachtet werden könne. Gestützt auf das 
Bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht seien damit die Eintragungs-
voraussetzungen in die schweizerischen 
Zivilstandsregister erfüllt, weshalb das 
Gemeindeamt die Eintragung inzwischen 
verfügt habe. Diese erfreuliche Nachricht 
leitet der Ombudsmann an V und seine 
Familie weiter.

Einige Tage später teilt V dem Ombuds-
mann mit, dass ihn endlich der seit Jah-
ren ersehnte Bericht aus Zürich erreicht 
habe, dass S die schweizerische Staats-
bürgerschaft erhalten habe. Die Erleich-
terung bei V und seiner Familie ist gross.
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A ist Tierhalter von verschiedenen Grosstieren. Eines Mor-
gens wird eine Labmagenverlagerung bei einer seiner Kühe 
festgestellt. Da ein chirurgischer Eingriff aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht in Frage kommt, wird mit dem Tierarzt 
abgesprochen, dass das Tier geschlachtet wird.
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Der Bestandestierarzt schlägt die Schlach-
tung in einem nahegelegenen Schlacht-
betrieb vor. Da in so kurzer Zeit keine 
nahegelegene Möglichkeit gefunden 
werden konnte, stimmt der Tierarzt einer 
Schlachtung im Zentralschlachthof zu. 
A beauftragt ein Tiertransportunterneh-
men mit dem Transport der kranken Kuh. 
Der Transporteur bringt das Tier mit dem 
nächsten Sammeltransport zum Zentral-
schlachthof. Beim Zentralschlachthof an-
gekommen stellt der dortige Tierarzt fest, 
dass das Tier im Transportfahrzeug liegt 
und nicht mehr gehfähig ist. Er betäubt 
die Kuh deshalb im Transportfahrzeug 
und lässt sie ausbluten; eine Verwertung 
des Schlachttierkörpers ist nicht mehr 
möglich.

Kurz darauf wird A vom Veterinäramt 
darüber informiert, dass ihn kein Man-
gel betreffend Tierschutz treffe, weshalb 
ihm auch keine Kosten für die pathologi-
sche Untersuchung und die Entsorgung 
in Rechnung gestellt werde. A teilt dem 
Veterinäramt daraufhin mit, dass ihm aus 
seiner Sicht eine Entschädigung zustehe, 
da mit ihm zu keinem Zeitpunkt abge-
sprochen worden sei, dass das Tier ge-
tötet und nicht ausgeschlachtet werden 
solle. 

Weil das Veterinäramt dieser Argumen-
tation nicht zustimmt, bittet A den Om-
budsmann um Hilfe. Der Ombudsmann 
überprüft die ihm vorliegenden Unterla-
gen. Das Veterinäramt ist der Meinung, 
dass die Betäubung und Entblutung nicht 
gehfähiger Tiere im Transportfahrzeug 
ein klares Erfordernis der Tierschutzge-
setzgebung nach Art. 180 Abs. 5 TSchV 
darstelle. Da im Zentralschlachthof keine 
Möglichkeit bestehe, betäubtes und ent-
blutetes Grossvieh ans Schlachtband zu 
bringen und auch kein angeschlossenes 
Notschlachtlokal existiere, habe keine 
Möglichkeit zu einer Verwertung des 
Schlachttierkörpers als Lebensmittel be-
standen. Der Ombudsmann bittet das 
Veterinäramt um eine Stellungnahme. 
Er bittet insbesondere um Beantwortung 
der Fragen, weshalb man A vor der Tö-
tung der Kuh nicht über die Sachlage und 
das geplante Vorgehen informiert habe 
und weshalb das Veterinäramt davon 
ausgehe, dass Viehhändler und Transpor-
teure davon wüssten, dass im Schlacht-
hof keine Möglichkeit zur Notschlach-
tung bestehe.

Das Veterinäramt lässt dem Ombuds-
mann eine umfangreiche Stellungnahme 
zukommen. Das Veterinäramt verweist 

Gesundheitsdirekt ion – Veter inäramt

Tötung im Transportfahrzeug
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auf eine Weisung des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen, gemäss welcher der amtliche Tier-
arzt alleine entscheide, ob eine Krank-
schlachtung stattzufinden habe oder 
ob aufgrund des Leidens eine sofortige 
Tötung vor Ort und Stelle zu erfolgen 
habe. Aufgrund der zeitlich gedrängten 
Abläufe im Schlachthof sei ein vorgän-
giges rechtliches Gehör nicht möglich. 
Der Transporteur habe als Stellvertreter 
von A die Abläufe vor Ort jedoch mit-
bekommen. Zudem sei A hinterher die 
Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt 
worden, welche dieser auch genutzt 
habe. Gemäss der Verordnung über das 
Schlachten und die Fleischkontrolle müs-
se ein Tier bei einer Tötung ausserhalb 
des Schlachtbetriebes auch sofort ent-
blutet werden, falls das Fleisch noch zur 
menschlichen Ernährung bestimmt sein 
sollte. Im vorliegenden Fall sei die Ver-
wertung eines betäubten und entblute-
ten Tieres aufgrund der fehlenden Inf-
rastruktur des Schlachthofes (Kran, Seil, 
genügend grosse Öffnung) nicht möglich 
gewesen. Das Tier habe zudem mehrere 
äusserlich sichtbare Verletzungen gehabt 
und es seien aufgrund der langen Trans-
portdauer und des fehlenden Einstreu 
starke Verschmutzungen ausgewiesen 
worden. In einem solchen Fall müssten 
Schlachttierkörper sowie Teile davon als 
tierische Nebenprodukte entsorgt wer-
den. Beim von A beauftragten Transport-
unternehmen handle es sich um einen 
Transporteur, der regelmässig Tiere beim 
Zentralschlachthof abliefere. Aufgrund 
dessen hätte diesem bekannt sein müs-
sen, welche Bedingungen und Risiken 
bei einer Anlieferung von kranken Tie-
ren bestehen würden. Ab dem Zeitpunkt 
der Anordnung einer unverzüglichen 
Tötung ausserhalb des Schlachtbetrie-

bes durch den amtlichen Tierarzt habe 
keine Möglichkeit mehr bestanden, den 
Schlachttierkörper der Verwertung als Le-
bensmittel zuzuführen. Eine gesetzliche 
Entschädigungsregelung für Tierverluste 
aufgrund einer behördlich angeordneten 
Tötung aus Tierschutzgründen bestehe 
ausserhalb eines Rechtsmittelverfahrens 
nicht.

Der Ombudsmann informiert A über die 
Ausführungen des Veterinäramtes. Er er-
klärt, dass er aufgrund der ihm vorliegen-
den Unterlagen und nach Konsultierung 
der gesetzlichen Grundlagen davon aus-
gehe, dass keine Möglichkeit bestehe, 
in einem Ombudsverfahren eine einver-
nehmliche Lösung betreffend seiner Ent-
schädigungsforderungen zu finden. Der 
Ombudsmann macht A jedoch darauf 
aufmerksam, dass er möglicherweise auf 
privatrechtlichem Weg gegen das Trans-
portunternehmen vorgehen könnte, falls 
der schlechte Zustand der Kuh tatsäch-
lich mit dem Transport zusammenhän-
gen sollte, wie in den ihm vorliegenden 
Unterlagen mehrfach angedeutet wird.
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N ist schockiert. Um 19:25 Uhr habe er letzten Mittwoch den 
Bus genommen, um 19:31 Uhr sei er von Kontrolleuren des 
ZVV kontrolliert worden. Obwohl er extra ein Billet gelöst 
habe, sei ihm ein Zuschlag auferlegt worden!

N wendet sich an den Ombudsmann, weil 
er mit dem Zuschlag überhaupt nicht ein-
verstanden ist. Er berichtet, dass die Kon-
trolleure ihm mitgeteilt hätten, dass sein 
Ticket nicht für die richtige Zone gelöst 
worden sei, weshalb es nicht gültig sei. N 
räumt ein, dass er zwar tatsächlich nicht 
die korrekte Fahrkarte gekauft habe; er 
damit jedoch sogar mehr bezahlt habe, 
als für die richtige Fahrkarte nötig ge-
wesen wäre. Er habe sich deshalb bereits 
telefonisch an den ZVV gewandt, dieser 
halte jedoch am Zuschlag fest und sei zu 
keinem Entgegenkommen bereit.

Der Ombudsmann entscheidet sich, 
selbst beim ZVV nachzufragen. Er schil-
dert dem ZVV die Situation aus der Sicht 
von N und bittet um eine Stellungnahme.

Die Antwort des ZVV überrascht. Der Zu-
schlag sei N gemäss dem ZVV nicht nur 
wegen des falschen Billets, sondern auch 
und vor allem deshalb auferlegt worden, 
weil er die Fahrkarte zu spät gelöst habe.

Das Ticket, welches N auf seinem Handy 
gelöst habe, werde beim Kauf mit einem 
Zeitstempel versehen. Bei einer Kontrol-
le werde durch das Aktivieren einer ent-

sprechenden Funktion durch die Kontrol-
leure auf dem Kontrollgerät ebenfalls ein 
Zeitstempel gesetzt, welcher die Startzeit 
der Kontrolle festlege. Diese Aktivierung 
erfolge jeweils zeitgleich mit der Ansage 
der Kontrolle im Moment der Abfahrt 
von einer Haltestelle. 

Während der Kontrolle werde das E-Ti-
cket auf dem Kontrollgerät gescannt und 
die Kaufzeit mit der Startzeit der Kont-
rolle abgeglichen. Wenn der Ticketkauf 
nach dem Start der Kontrolle erfolgt sei, 
erfolge eine Meldung. Mit diesem Pro-
zess könne das Kontrollpersonal in der 
Regel sehr exakt feststellen, ob ein Ticket 
vor Antritt der Fahrt oder erst nach ge-
starteter Kontrolle gelöst worden sei.

Im Fall von N habe das Kontrollpersonal 
den Zeitstempel um 19:25:28 gesetzt 
und im gleichen Moment die Fahraus-
weiskontrolle angesagt. Das E-Ticket von 
N hingegen habe den Zeitstempel von 
19:25:45 getragen, womit der Kauf des 
Tickets erst nach Ansage der Kontrolle 
erfolgt sei. Der ZVV räumt ein, dass die 
Zeitdifferenz in diesem Falle zwar sehr 
gering sei. Dies ändere jedoch nichts an 
der Tatsache, dass N vor Antritt der Fahrt 
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Zürcher Verkehrsverbund

Jede Sekunde zählt
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nicht im Besitze eines gültigen Fahraus-
weises gewesen sei. Bei E-Tickets gelte 
die Regel, dass der Kaufvorgang vor An-
tritt der Fahrt vollständig abgeschlossen 
sein müsse, sodass das Ticket auf dem 
Gerät des Kunden angezeigt werde. Es 
gelte ja gerade zu verhindern, dass Fahr-
gäste bewusst ohne Ticket reisten und 
gegebenenfalls beim Anblick einer Kon-
trolle noch schnell mit dem Handy ein 
Ticket lösten. 

Anders als von N dargestellt wurde ihm 
der Zuschlag also nicht aufgrund der 
falsch gelösten Zone auferlegt – im vor-
liegenden Fall hätten die Kontrolleure 
gemäss ZVV vermutlich bereits vor Ort 
Kulanz angewendet – sondern aufgrund 
des zu spät gelösten Tickets.

Auf der Homepage des ZVV finden sich 
die AGB zu E-Tickets. Darin ist folgende 
Passage zu finden: «Der Kunde muss vor 
Antritt der Reise (tatsächliche Abfahrt 
des Kurses) im Besitz des E- Tickets sei. 
[… ] Der Kunde ist verpflichtet, sich vor 
der Abfahrt des Kurses zu vergewissern, 
dass der Kauf- bzw. der Entwertungsvor-
gang vollständig abgeschlossen wurde. 
Er muss im Besitz des ausgedruckten E-Ti-
ckets sein oder das Ticket muss auf dem 
Bildschirm seines Endgeräts angezeigt 
werden.»

Ausschlaggebend für den Zeitstempel ist 
demnach nicht der Zeitpunkt, indem man 
die «Kaufen»-Taste betätigt, sondern der 
Zeitpunkt, zu dem der Kaufvorgang ab-
geschlossen und das E-Ticket auf dem 
Endgerät vorhanden ist.

Der Ombudsmann informiert N über 
die Antwort des ZVV. Er macht ihn dar-
auf aufmerksam, dass ihm der Zuschlag 
hauptsächlich deshalb auferlegt worden 
sei, weil er seinen Fahrausweis zu spät 
gelöst habe. Da der ZVV aufgrund der 
beiden gesetzten Zeitstempel sehr genau 
nachprüfen könne, wann die Kontrolle 
angesagt worden sei und wann das E-Ti-
cket tatsächlich auf dem Endgerät vor-
handen gewesen sei, ist es aus Sicht des 
Ombudsmannes mit Blick auf die Gleich-
behandlung alles Fahrgäste nachvollzieh-
bar, dass für den ZVV kein Raum für ein 
Entgegenkommen bleibt. Um keinen 
weiteren Zuschlag zu riskieren, empfiehlt 
es sich für N und für alle anderen Fahr-
gäste, den Abschluss des Kaufvorgangs 
abzuwarten und erst anschliessend das 
Transportmittel zu betreten.



In der Rechnung enthalten ist neben dem 
Zuschlag die Staffelungsgebühr für den 
dritten Fall innert zwei Jahren sowie die 
Gebühr für das Einreichen einer Strafan-
zeige. Zudem werden drei «weitere ge-
bührenrelevante Vorfälle» aufgezählt, bei 
welchen G ohne gültigen Fahrausweis 
unterwegs gewesen sei. G ist sich jedoch 
sicher, zu diesen Zeiten an diesen Orten 
gar nicht unterwegs gewesen zu sein, 
immerhin habe es sich dabei um norma-
le Schultage gehandelt, an welchen er 
wie gewohnt die Kantonsschule besucht 
habe. G wendet sich daher direkt an den 
ZVV. Er teilt mit, dass er den neuen Vorfall 
im Postauto nicht bestreite und diesen 
Zuschlag auch bezahlen werde – die üb-
rigen «relevanten Vorfälle» seien jedoch 
nachweislich nicht von ihm.

Der ZVV verweist G an die SBB, da die 
«weiteren gebührenrelevanten Vorfälle» 
sich bei den SBB ereignet hätten. Die SBB 
müsse dem ZVV bestätigen, dass diese 
Vorfälle nicht zur Staffelung gehören. 
Tatsächlich bestätigen die SBB dem ZVV 
und G kurz darauf, dass es sich bei den 
Vorfällen um ein «falsches Matching» 
handle, weshalb sie von den SBB korri-
giert würden. G ist erleichtert, bis er kurz 

darauf vom ZVV eine Mahnung erhält, 
welche ihn an die Zahlung des gesamten 
Betrages erinnert. G teilt dem ZVV mit, 
dass er den Zuschlag für den Vorfall im 
Postauto bezahlt habe. Den Rest müsse 
er seiner Meinung nach aufgrund der Be-
stätigung der SBB nicht bezahlen. Kurz 
darauf erhält er ein Schreiben des ZVV, 
dass die von den SBB genannten Fälle in-
zwischen zwar gelöscht worden seien. Es 
befänden sich jedoch acht weitere Vor-
fälle im schweizerischen Schwarzfahrre-
gister, einer davon habe sich sogar erst 
nach dem Vorfall im Postauto zugetra-
gen. Aufgrund dessen sei der aktuelle 
Vorfall so oder so staffelungsrelevant und 
die Rechnung im gesamten Umfang zu 
bezahlen.

G weiss nicht mehr weiter und bittet den 
Ombudsmann um Hilfe. Der Ombuds-
mann überprüft die gesamten Unterla-
gen sowie die geführte Korrespondenz 
mit den verschiedenen Stellen. Er wendet 
sich daraufhin an den ZVV und bittet da-
rum, ihm jegliche relevanten Vorfälle auf-
zuzählen und dabei auszuführen, wie die 
Vorfälle zustande gekommen sein sollen. 
Er teilt dem ZVV mit, dass es aufgrund 
der ihm vorliegenden Unterlagen – und 
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G ist mit seinem Gleis-7-Abonnement unterwegs. Da dieses 
– was er nicht gewusst habe – im Postauto nicht gültig ist, 
wird ihm ein Zuschlag auferlegt. Kurz darauf erhält G die 
Rechnung und ist erstaunt: obwohl er erst zum zweiten Mal 
ohne gültigen Fahrausweis unterwegs gewesen sei, sollen 
drei weitere gebührenrelevante Vorfälle zu seiner Person ge- 

   speichert sein.
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insbesondere der sehr unübersichtlichen 
und sich widersprechenden Korrespon-
denz – aus seiner Sicht gut denkbar wäre, 
dass hier ein Fehler im System vorliege.

Der ZVV überprüft den Fall erneut und 
teilt dem Ombudsmann kurz darauf Fol-
gendes mit: Die zusätzlichen Abklärungen 
hätten ergeben, dass im vorliegenden Fall 
tatsächlich ein unschöner Fehler vorliege. 
Es handle sich auch hier um ein «falsches 
Matching» in der Schwarzfahrerdaten-
bank. G habe einen Namensvetter mit 
praktisch identischem Geburtsdatum, 
weshalb die Datenbank fälschlicherwei-
se sämtliche Vorfälle der gleichen Person 
zugeordnet habe. Für die Mitarbeitenden 
des Kundenservices, mit denen G in Kon-
takt gewesen sei, sei dieser Systemfehler 
leider nicht ersichtlich gewesen. Der ZVV 
bittet G um Entschuldigung und teilt dem 
Ombudsmann mit, dass das Problem von 
der zuständigen IT-Abteilung prioritär 
behandelt werde, um Fehler dieser Art 
zukünftig möglichst zu vermeiden. Auf-
grund der Unannehmlichkeiten werde 
der ZVV G neben den selbstverständlich 
nicht geschuldeten Kosten für die Straf-
anzeige und die Mahngebühr auch die 
Staffelungsgebühr für den zweiten Fall 
erlassen.

Der Ombudsmann informiert G darüber, 
dass die unerfreuliche Situation aufgrund 
eines Namensvetters – welcher die Sache 
mit den Fahrausweisen vermutungsweise 
nicht immer so ganz genau nehme – zu-
stande gekommen sei und teilt ihm zu-
dem mit, dass der ZVV die unangenehme 
Situation bedaure. G zeigt sich sehr er-
leichtert darüber, dass die Situation auf-
grund der Intervention durch den Om-
budsmann ohne Gerichtsverhandlungen 
und Strafanzeigen hat aufgeklärt werden 
können. 
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V, Vertreter der BG XYZ, ersucht den Om-
budsmann um Unterstützung: Da die BG 
einwandfrei funktioniere und alle Partner 
die gemeinsame Arbeit freue, seien sie 
mit dem Vorgehen des ALN nicht einver-
standen. Er dokumentiert den Ombuds-
mann mit dem Aberkennungsentscheid. 
Zur Begründung wird auf einen Augen-
schein und fehlende Unterlagen Bezug 
genommen, die wiederholt schriftlich an-
gemahnt worden seien. V erläutert dem 
Ombudsmann die Aufgabenteilung der 
BG, das Zusammenwirken der Mitglie-
der X, Y und Z sowie die Art und Wei-
se, wie die Einkünfte aufgeteilt worden 
seien. Unverständlich sei, dass sich das 
ALN nun nachträglich auf fehlende Un-
terlagen für die Zeit vor der Erweiterung 
beziehe (Buchhaltung, Steuerunterlagen, 
Abrechnungen der Sozialversicherungs-
anstalt), gemäss denen zu belegen sei, 
dass die BG XY gemeinsam auf eigene 
Rechnung und Gefahr geführt und da-
mit das Geschäftsrisiko gemeinsam ge-
tragen worden sei, sowie, dass Z einen 
landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene 
Rechnung geführt habe. Einerseits seien 
alle Mitglieder bereits vor dem Zusam-
menschluss Empfänger von Direktzah-
lungen gewesen; andererseits hätten 

die BG XY und Z damals die für einen 
Zusammenschluss erforderlichen Unter-
lagen vorgelegt und die dafür nötigen 
Voraussetzungen erfüllt. Sodann habe 
der landwirtschaftliche Berater keine 
rechtliche Grundlage gefunden, wonach 
eine Buchhaltung erforderlich sei. Bisher 
sei nur eine – heute allerdings nicht mehr 
greifbare – handschriftliche Abrechnung 
gemacht worden. Auch sei beschlossen 
worden, da nicht nötig, auf das Füh-
ren einer Buchhaltung zu verzichten. Es 
wäre daher nicht in Ordnung, wenn die 
BG XYZ nur wegen der fehlenden Buch-
haltung aufgelöst werden müsste; eine 
solche könnte immerhin ab 2018 geführt 
werden.

Der Ombudsmann gelangt an das ALN 
und ersucht um Zusendung der Akten. 
Ferner bittet er um Benennung sämt-
licher, vorliegend für die Anerkennung 
und Aberkennung berücksichtigter – 
auch interner – Rechtsgrundlagen.

In seiner Antwort dokumentiert der 
Amtschef den Ombudsmann mit den 
massgebenden Rechtsquellen. Er weist 
darauf hin, dass eine gemeinsame Ge-
schäftsführung nur möglich sei mit einer 

Baudirekt ion – ALN

«An der vom Kanton verlangten Buchhaltung 
führt kein Weg vorbei!»  

Per Januar 2018 hatte das Amt für Landschaft und Natur 
(ALN) die Erweiterung der seit 2013 bestehenden Betriebs-
gemeinschaft (BG) XY durch Zusammenschluss mit dem Be-
trieb Z zur Betriebsgemeinschaft XYZ anerkannt. Bereits im 
November 2018 teilte das ALN der neuen BG XYZ allerdings 
mit, ihr diese Anerkennung rückwirkend zu entziehen.
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gemeinsamen Buchhaltung, wie sie auch 
im Vertrag der BG erwähnt sei. Diese 
Buchhaltung sei gemäss anwendbarem 
Recht eine zwingende Voraussetzung 
für die Errichtung einer BG bzw. für den 
Nachweis eines selbständigen Betriebs-
ergebnisses. Das Betriebsergebnis wiede-
rum sei Voraussetzung für den Nachweis, 
dass die BG als von anderen Betrieben 
organisatorisch und finanziell unabhän-
gig gelte. 

Anlässlich des Kontrollbesuchs habe man 
erfahren, dass keine gemeinsame Buch-
haltung existiere, was eine vertiefte Ab-
klärung ausgelöst habe. Wie in einem 
solchen Fall üblich, habe das ALN die 
nötigen Unterlagen wie Buchhaltung, 
Steuererklärungen und die Abrechnun-
gen der SVA verlangt. Vorliegend habe 
die BG allerdings, entgegen der gesetz-
lichen Verpflichtung, ihre Mitwirkungs-
pflicht zur Klärung des Sachverhalts nicht 
in vollem Umfang wahrgenommen. Ent-
sprechend sei davon auszugehen, dass 
die Beteiligten die BG nicht gemeinsam 
auf eigene Rechnung und Gefahr führten 
und auch das Geschäftsrisiko nicht ge-
meinsam trügen.

Zentrale Rechtsfrage für den Ombuds-
mann ist, ob ein landwirtschaftlicher 
Betrieb bzw. eine Betriebsgemeinschaft 
verpflichtet ist, eine betriebliche Buchhal-
tung zu führen.

Mit Vorliegen aller Informationen und 
Unterlagen prüft der Ombudsmann die 
Sach- und Rechtslage und informiert V 
wie folgt über das Ergebnis:
Mit Einsichtnahme in die Amtsakten fin-
de er anhand der Betriebsgemeinschafts-
verträge (XY und XYZ) einerseits bestä-
tigt, dass sich die Partner selber dazu 

verpflichtet hätten, für die Gemeinschaft 
eine ordnungsgemässe Buchhaltung zu 
führen. Bei den Amtsakten fänden sich 
andererseits keine der vom ALN verlang-
ten Unterlagen der BG XY sowie des Be-
wirtschafters Z.

Rechtsgrundlagen seien vorliegend 
die Bestimmungen des (eidgenössi-
schen) Landwirtschaftsgesetzes (LG), 
der (eidgenössischen) Landwirtschaft-
lichen Begriffsverordnung (LBV) sowie 
die «Weisungen und Erläuterung» (des 
Bundesamts für Landwirtschaft) zur 
LBV: Danach setze die Anerkennung als 
Betriebsgemeinschaft voraus, dass die 
zusammenzuschliessenden Betriebe als 
landwirtschaftliche Unternehmen ein ei-
genes Betriebsergebnis auswiesen.

Sodann sei offensichtlich, dass ein sol-
ches Betriebsergebnis nach Sinn und 
Zweck der einschlägigen Bestimmung 
in schriftlicher Form vorliegen müsse; 
andernfalls könnte es durch die zustän-
dige Behörde, ihrem rechtlichen Auftrag 
folgend, weder beim Zusammenschluss 
noch bei einer späteren (periodischen) 
Kontrolle überprüft bzw. nachvollzogen 
werden. In welcher Form ein solches Be-
triebsergebnis vorliegen muss, gehe aller-
dings – soweit ersichtlich – nicht direkt 
aus den rechtlichen Bestimmungen her-
vor. Nachdem die BG (XY und XYZ) aber 
je vertraglich vorsehen, eine ordnungsge-
mässe Buchhaltung zu führen, habe sich 
die BG XYZ selber dazu verpflichtet, ein 
Betriebsergebnis in Form der «ordent-
lichen Buchhaltung» auszuweisen. Eine 
handschriftliche Abrechnung schliesse 
jedenfalls weder die Existenz dieser ver-
traglich vorgesehenen Buchhaltung aus, 
noch, dass andere Unterlagen vorhanden 
seien (oder gewesen seien), welche ein 
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erforderliches eigenes Betriebsergebnis 
nachvollziehbar machen könnten. 

So ergebe sich, dass, in Verletzung des 
anwendbaren Rechts und der vertrag-
lichen Bestimmungen, für die bisherige 
wie für die neue BG offensichtlich keine 
Buchhaltungen oder andere Aufzeich-
nungen geführt worden seien, aufgrund 
deren die Behörden das rechtlich gefor-
derte Betriebsergebnis überprüfen könn-
ten. 

Daraus, dass das ALN bisher insbesondere 
keine solchen Betriebsergebnisse verlangt 
habe, könnten die Bewirtschafter jeden-
falls nichts zu ihren Gunsten ableiten: 
Denn das ALN hätte mit einer solchen 
Unterlassung (aufgrund des anwendba-
ren Rechts und der vorliegenden Verträ-
ge) weder darauf verzichtet bzw. darauf 
verzichten können, solche Betriebsergeb-
nisse sowohl für die Vergangenheit wie 
für die Gegenwart zu verlangen. Selbst 
wenn die Betriebsgemeinschaften nach-
träglich auf die vertraglich vorgesehene 
Pflicht zur Führung einer ordnungsge-
mässen Buchhaltung verzichtet hätten, 
wären sie dennoch weiterhin nicht davon 
entbunden, Belege bzw. Aufzeichnungen 
aufzubewahren, um gegenüber den Be-
hörden den jederzeit geschuldeten Nach-
weis eines eigenen Betriebsergebnisses 
erbringen zu können. Erbrächten die Be-
wirtschafter bzw. die BG die solcherart 
erforderlichen Nachweise nicht, sei die 
zuständige Behörde (ALN) verpflichtet, 
die Anerkennung einer BG zu widerru-
fen. 

Im Ergebnis erscheine daher die Ab-
erkennung der BG XYZ durch das ALN 
als ebenso nachvollziehbar wie gerecht-
fertigt.

Der Ombudsmann empfiehlt der BG 
daher, nunmehr für das Jahr 2018 un-
verzüglich eine ordentliche Buchhaltung 
zu erstellen, allenfalls mit Unterstützung 
der vertraglich vorgesehenen Buchstelle 
oder des Zürcher Bauernverbandes. Eine 
weitere Unterstützung der BG könnte er 
sich dann vorstellen, wenn diese vorerst 
ihm, zumindest für das mittlerweile ab-
geschlossene Geschäftsjahr 2018, eine 
ordentliche Buchhaltung oder andere, 
vergleichbare (und insbesondere durch 
die Buchstelle oder den Zürcher Bauern-
verband als gleichwertig beurteilte) Auf-
zeichnungen in der erforderlichen Quali-
tät vorlegen würde. Dann prüfe er eine 
Kontaktnahme mit dem Amtschef für die 
Frage, ob auf die Aberkennung der BG 
zurückgekommen und diese weiterge-
führt werden könnte.

Anlässlich einer weiteren Besprechung 
mit V bekräftigt und verdeutlicht der Om-
budsmann die Notwendigkeit einer or-
dentlichen, gemeinsamen Buchhaltung; 
daran führe kein Weg vorbei. V sagt 
schliesslich zu, eine solche innert zweier 
Monate erstellen zu lassen und dem Om-
budsmann zuzusenden.

Den Amtschef informiert der Ombuds-
mann darüber, sich mit V als Vertreter der 
BG ausgetauscht und ihm insbesondere 
die Rechtslage verdeutlicht zu haben, 
vorab, was die Notwendigkeit betreffe, 
als BG ein Betriebsergebnis auszuwei-
sen. Die BG XYZ habe nun zugesichert, 
dem Ombudsmann die gemeinsame ord-
nungsgemässe Buchhaltung pro 2018 
vorzulegen. Anschliessend werde er sie 
ihm als Amtschef zukommen lassen, wo-
rauf zu prüfen wäre, ob bzw. inwieweit 
auf eine Aberkennung der BG XYZ ver-
zichtet werden könnte.
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Der Amtschef erklärt sich mit diesem Vor-
gehen einverstanden.

Den von der BG innert vereinbarter Frist 
erhaltenen «Jahresabschluss 2018» der 
BG XYZ leitet der OM an den Amtschef 
weiter.

Bereits wenige Tage später informiert 
das ALN die BG und den Ombudsmann 
darüber, dass der eingereichte Jahresab-
schluss den Anforderungen entspreche. 
Auf die Dokumentation der Verhältnisse 
der BG XY und des Bewirtschafters Z wer-
de nunmehr verzichtet und die BG XYZ 
bleibe anerkannt.
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Titel
Baudirekt ion – ARE

Wie der Umbau des Wohnhauses mit einem 
neuen Stöckli doch noch möglich wurde 

Die Eltern von T möchten ihm, seiner Ehefrau und den fünf Kin-
dern ihr 1943 erbautes Haus im Chalet-Stil übergeben. Zudem 
ist vorgesehen, dass die Eltern auf dem Grundstück ein Stöckli 
(Alterssitz) bewohnen. Nach einigen Verwirrungen zwischen 
den Bauherren, ihren Architekten sowie dem Gebietsplaner 
des Amtes für Raumentwicklung (ARE) schafft ein klärendes 

  Gespräch zwischen dem Ombudsmann und dem Amtschef 
  des ARE (Kantonsplaner) die Voraussetzungen für die erfor- 
 derliche Baubewilligung.
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Das Bau- bzw. Umbauvorhaben von T 
und seiner Familie liegt ausserhalb der 
Bauzone, in der sog. Reservezone.

Für Bauten ausserhalb der Bauzone 
findet das bundesrechtliche Raumpla-
nungsrecht Anwendung. Danach sind 
bestimmungsgemäss nutzbare Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, 
die nicht mehr zonenkonform sind, in 
ihrem Bestand geschützt. Solche Bauten 
und Anlagen können mit Bewilligung der 
zuständigen Behörde erneuert, teilweise 
geändert, massvoll erweitert oder wie-
deraufgebaut werden, sofern sie recht-
mässig erstellt oder geändert worden 
sind (Art. 24c Abs. 1 und 2 des Raumpla-
nungsgesetzes; RPG). Bzgl. altrechtlicher 
Bauten und Anlagen gilt eine Änderung 
als teilweise und eine Erweiterung als 
massvoll, wenn die Identität der Baute 
oder Anlage einschliesslich ihrer Um-
gebung in den wesentlichen Zügen ge-
wahrt bleibt sog. «Wesensgleichheit». 
Verbesserungen gestalterischer Art sind 
zulässig. Massgeblicher Vergleichszu-
stand für die Beurteilung der Identität ist 

der Zustand, in dem sich die Baute oder 
Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum 
Nichtbaugebiet befand. Ob die Identität 
der Baute oder Anlage im Wesentlichen 
gewahrt bleibt, ist unter Würdigung der 
gesamten Umstände zu beurteilen. In 
jedem Fall gilt u.a., dass innerhalb des 
bestehenden Gebäudevolumens die an-
rechenbare Bruttogeschossfläche nicht 
um mehr als 60 Prozent erweitert wer-
den darf, und eine Erweiterung ausser-
halb des bestehenden Gebäudevolumens 
erfolgen kann, wenn die gesamte Erwei-
terung (sowohl bezüglich der anrechen-
baren Bruttogeschossfläche als auch 
bezüglich der Gesamtfläche) weder 30 
Prozent noch 100 Quadratmeter über-
schreiten (vgl. im Einzelnen Art. 42 der 
Raumplanungsverordnung; RPV).

Aufgrund des geltenden Rechts konnte 
das ARE hinsichtlich der anfänglichen 
Idee, das Stöckli im benachbarten, aber 
freistehenden Schopf (Remise) einzubau-
en, keine Ausnahmebewilligung in Aus-
sicht stellen.
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Auch eine durch die Architekten erarbei-
te Variante mit einer Verbindung von 
Schopf und Wohnhaus durch einen Bal-
kon und einem gemeinsamen Eingang, 
um dem Charakter eines Anbaus zu ge-
nügen, konnte aus denselben rechtlichen 
Gründen nicht weiterverfolgt werden.

Daraufhin entwickelten die Architekten 
die Idee eines Anbaus an das bestehende 
Wohngebäude, wobei dieser das Ensem-
ble von Wohnhaus und Nebengebäuden 
ergänzen und diese miteinander verbin-
den sollte.

Der Gebietsplaner des ARE bezeichnete 
diesen letzten Vorschlag als eine gute 
Lösung, wobei die Flächen noch zu op-
timieren seien.

Zusammen mit der Familie von T überar-
beiteten die Architekten in der Folge das 
Projekt auf deren Bedürfnisse hin, wobei 
sie die Flächen auf das geforderte Mass 
verkleinerten.

Bei einem Treffen der Architekten mit 
dem ARE zur Präsentation und Vorprü-
fung des Projekts, händigte der Gebiets-
planer die um die gemessenen Flächen 
überarbeitete und gestempelte Berech-
nungstabelle aus, die bei einer Baueinga-
be gleich mit abzugeben sei.

Auf der Basis dieses Treffens intensivier-
ten die Architekten die Projektplanung, 
überabeiteten die Pläne, nahmen weite-
ren Anpassungen an Fassade und Grund-
riss, etc. vor.

Rund zwei Monate nach der Baueinga-
be erhielt T von der kantonalen Leistelle 
für Baubewilligungen jedoch abschlä-
gigen Bescheid. Im Wesentlichen war 

er damit begründet, dass der geplante 
Anbau das (rechtlich erlaubte) Erweite-
rungskontingent der zonenwidrigen Flä-
chen (Wohn- und Nebennutzungsflächen 
insgesamt) übersteige. Ferner trete die 
zweite Wohneinheit (Stöckli) als versetzt 
geplanter Anbau an das Wohnhaus als 
eigenständige Baute in Erscheinung. Mit 
Hinweis auf weitere Punkte (Fassaden-
öffnungen, Dachflächenfenster, Zahl der 
Parkplätze) bzw. unter Berücksichtigung 
der gesamten Umstände gelangte die 
Leitstelle zum Ergebnis, dass die Wesens-
gleichheit der Baute durch das Projekt-
vorhaben nicht gewahrt werde, weshalb, 
mangels massvoller Erweiterung im Sinne 
des Raumplanungsrecht, keine Ausnah-
mebewilligung in Aussicht gestellt wer-
den könne. In einem redimensionierten 
Projekt sei das Erweiterungspotenzial 
einzuhalten, was durch Reduktion der 
geplanten nutzbaren Gebäudefläche er-
reicht werden könne. Zudem dürfe der 
Anbau (Stöckli) nicht als eigenständige 
Baute in Erscheinung treten. Eine zusätz-
liche zweite eigenständige Wohnung in 
einem neuen Volumen könne grundsätz-
lich nicht bewilligt werden. Eine geplante 
zusätzliche Wohnung wäre in das beste-
hende Volumen zu integrieren.

Nach diesem für T niederschmetternden 
Entscheid folgte ein weiteres Gespräch, 
zusammen mit T, den Architekten und 
dem Gebietsplaner. Im Zentrum stand 
dabei die Frage, wie es trotz der Vorab-
klärungen mit dem ARE zur negativen 
Beurteilung kommen konnte. Im Wesent-
lichen verwies das ARE (wie bereits sein 
Amtschef) darauf, dass eine behörden-
verbindliche Prüfung eines Bauvorhabens 
erst mit der Baueingabe erfolge und die-
se mit einer Verfügung der Baudirektion 
schliesse. Der Gebietsplaner gab sich aber 
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selbstkritisch mit Bezug auf die Wirkung 
der von ihm erteilten Auskünfte.

Erschüttert durch den Bescheid der Leit-
stelle fragt T den Ombudsmann, ob denn 
solche Vorabklärungen für die Behörde 
wirklich keine Verbindlichkeit hätten, zu-
mal er und die Architekten sich auf sol-
che Zusagen verlassen und das Projekt 
in die entsprechende Richtung gesteuert 
hätten.

Im Gespräch mit dem Ombudsmann legt 
T nochmals sein Anliegen dar. Um Ver-
bindlichkeit zu erhalten sei er bereit, über 
alles offen zu sprechen bzw. zu verhan-
deln, wobei er als Mindestwunsch kom-
petente Leute an den Tisch bekommen 
möchte.

Aufgrund seiner Vermittlerrolle findet der 
Ombudsmann, dass einerseits die Aussa-
ge des Gebietsplaners («gute Lösung!») 
mit Bezug auf die Pläne mit dem Haus-
anbau (mittig versetzt am Wohnhaus 
angebautes Stöckli) zu berücksichtigen 
sei, andererseits sich die Architekten von 
T durch das ARE wohl entgegenhalten 
lassen müssten, sie hätten gewusst bzw. 
wissen müssen, welche Bauvorhaben im 
Rahmen des geltenden Rechts ausserhalb 
der Bauzone möglich seien.

Ombudsmann und Kantonsplaner er-
örtern den Fall im Rahmen eines persön-
lichen Gesprächs. Der Amtschef erläutert 
dabei, dass es für das ARE, aufgrund 
spärlicher, richtungsweisender Rechtspre-
chung, eine Herausforderung darstelle, 
bestehende zonenwidrige Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzonen zu be-
urteilen. Als schwierigster Punkt gälten 
dabei die raumplanungsrechtlichen An-
forderungen an die Wesensgleichheit. In 

komplexeren Fällen mit Architekten ohne 
Erfahrung mit Bauten ausserhalb der 
Bauzone könnten sich Konflikte ergeben. 
Seitens ARE sei aber auch nicht alles ganz 
gut bzw. okay gelaufen. So habe der 
Gebietsplaner offenbar anhand der Plä-
ne, bei verschobenem Volumen (Stöckli) 
schlicht nicht erkannt, dass eine zweite 
Wohnung gebaut werden sollte. Dass 
der Bescheid der Leitstellte für T nicht gut 
gewesen sei, könne er verstehen. Wenn 
T nun ein Gesuch mit 30 Prozent mehr 
Fläche einreiche, welche sich nicht auf 
eine eigenständige Baute beziehe bzw. 
diese möglichst «ein Volumen» bleibe, 
dann werde das ARE dieses Gesuch prü-
fen und bewilligen, wobei ideal wäre, 
wenn ein Volumen besser erkennbarer 
wäre. Auch eine zweite Wohnung wäre 
dann bewilligungsfähig, wenn diese sich 
innerhalb des bisherigen Volumens be-
wege bzw. vorliegend sich der geplante 
Anbau, wenn auch versetzt, mehr an das 
bestehende Volumen heranschiebe. T 
solle daher prüfen, ob der Anbau nicht 
noch etwas verschoben werden könnte, 
damit die Baute als «mehr ein Volumen» 
in Erscheinung trete.

Vereinbarungsgemäss informiert der Om-
budsmann T über das positive Bespre-
chungsergebnis mit dem Kantonspla-
ner; alle weiteren Punkte seien dagegen 
grundsätzlich einzuhalten (Fenster, Park-
plätze, etc.).

Die zurückbleibenden Fragen aus der 
Familie von T zur Verbindlichkeit der 
Angaben des Gebietsplaners sowie zur 
nunmehr verbleibenden knappen Wohn-
fläche aufgrund der 30-Prozent-Regel 
beantwortet der Ombudsmann wie folgt: 
Die Unzulänglichkeiten des bisherigen 
Verfahrens berücksichtigend, sei das ALN 
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nun entgegenkommenderweise bereit, 
sein Ermessen bzgl. Wesensgleichheit 
und Erscheinungsbild des Bauvorhabens 
auszureizen. Im Übrigen sei das ARE – 
wie auch der Ombudsmann – dem gel-
tenden Recht und damit dem anwend-
baren Raumplanungsrecht verpflichtet, 
und auch den Architekten sei dieses be-
kannt bzw. es müsse als ihnen bekannt 
vorausgesetzt werden. Wohl sei die ge-
stempelte Berechnungstabelle geeignet 
gewesen, Hoffnungen zu wecken, habe 
aber einem Bewilligungsentscheid weder 
vorgreifen noch diesen selber ersetzen 
können. Entsprechend liessen sich daraus 
weder rechtliche noch finanzielle Ansprü-
che ableiten.

Rund ein halbes Jahr später informiert T 
den Ombudsmann, dass er soeben die 
Baubewilligung durch die Gemeinde er-
halten habe. Er schliesst mit den Worten: 
«Somit ist die Angelegenheit zu unserer 
Zufriedenheit erledigt. Noch einmal bes-
ten Dank für Ihr Engagement.»
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Titel

Zur «Vermittlungsfähigkeit» äussert sich 
Art. 15 Abs. 1 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes (AVIG) wie folgt: Der 
Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn 
er bereit, in der Lage und berechtigt ist, 
eine zumutbare Arbeit anzunehmen und 
an Eingliederungsmassnahmen teilzu-
nehmen. 

Die Betreuungs- oder Obhutspflicht wird 
als ein Faktor dieser Vermittlungsfähig-
keit verstanden: Der Versicherte muss un-
ter anderem in der Lage sein, eine Stelle 
anzutreten. 

Darüber hinaus sind weder im AVIG, 
noch in der dazugehörigen Arbeitslosen-
versicherungsverordnung (AVIV) weitere 
Vorgaben über die Betreuungspflicht vor-
gesehen.

Entsprechende Vorgaben finden sich al-
lerdings in Gerichtsentscheiden sowie in 
der daraus abgeleiteten Praxis des Staats-
sekretariats für Wirtschaft SECO zum Ar-

beitslosenversicherungsrecht («AVIG-Pra-
xis ALE [Arbeitslosenentschädigung]»; 
Download: www.arbeit.swiss/secoalv/
de/home.html  Menü: (Für) Stellen-
suchende / Publikationen / Kreisschreiben 
/ AVIG-Praxis). 

Die AVIG-Praxis enthält verbindliche Wei-
sungen für die Durchführungsstellen, 
worunter sich auch Vorgaben zu versi-
cherten Personen mit betreuungspflichti-
gen Kindern finden:

Eine versicherte Person mit betreuungs-
bedürftigen Kindern muss hinsichtlich 
der Vermittlungsfähigkeit, namentlich in 
Bezug auf die Verfügbarkeit, die gleichen 
Bedingungen erfüllen wie alle anderen 
Personen. Es liegt somit an ihr, das Privat- 
und Familienleben so zu gestalten, dass 
sie nicht daran gehindert ist, im Umfang 
des geltend gemachten Beschäftigungs-
grades bzw. Arbeitsausfalles einer un-
selbstständigen Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen (Randnote B225).

Volkswirtschaftsdirekt ion

Arbeitslosenentschädigung und Kinderbetreuung 
– (wie) geht das? 

Der Ombudsmann war bereits wiederholt mit Beschwerden 
konfrontiert, bei denen die arbeitslosenversicherungsrecht-
liche Vermittelbarkeit von Eltern mit Betreuungspflichten 
Thema war: Im Gespräch zwischen den Versicherten und 
ihrer Personalberaterin bzw. ihrem Personalberater war es 
dabei jeweils auch um die Frage gegangen, ob die Betreu- 

  ungssituation für die Kinder sichergestellt sei. Die Abklärun- 
  gen des Ombudsmanns zum Thema – unter Berücksichtigung 
   ergänzender Angaben durch das RAV (Regionales Arbeitsver- 
  mittlungszentrum) im konkreten Einzelfall – haben Folgendes 
   ergeben:
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Wie die versicherte Person (Mann oder 
Frau) die Betreuung ihrer Kinder regelt, 
ist ihr überlassen. Die Durchführungs-
stellen dürfen nicht schon zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zum Taggeldbezug einen 
Obhutsnachweis verlangen. Erscheint 
hingegen im Verlaufe des Leistungsbe-
zuges der Wille oder die Möglichkeit, die 
Kinderbetreuung einer Drittperson oder 
Institution anzuvertrauen erwiesener-
massen als zweifelhaft, muss die zustän-
dige Amtsstelle die Vermittlungsfähigkeit 
im Hinblick auf die konkrete Möglichkeit 
einer Kinderbetreuung prüfen. Dafür hat 
sie einen Obhutsnachweis mittels SE-
CO-Formular Nr. 716.113 (Bescheinigung 
Kinderbetreuung [Obhutsnachweis]) zu 
verlangen; Download: www.arbeit.swiss/
secoalv/de/home.html  Menü: (Für) 
Stellensuchende / Formulare). Indizien 
für die Zweifelhaftigkeit sind namentlich 
ungenügende Arbeitsbemühungen, Auf-
gabe der vorangehenden Stelle wegen 
Betreuungspflichten, unhaltbare Anfor-
derungen für die Annahme einer Stelle, 
Ablehnung zumutbarer Arbeit oder nicht 
erfüllbare Ansprüche an die Arbeitszeiten 
(Randnote B225a).

Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht 
leichthin unter Verweis auf familiäre Be-
treuungsaufgaben verneint werden. Dies 
gilt namentlich dann, wenn eine Person 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits 
den Tatbeweis erbracht hat, dass sie trotz 
Betreuungsaufgaben eine Beschäftigung 
auszuüben bereit und in der Lage war, 
und die bisherige Stelle aus nicht selbst 
zu verantwortenden Gründen aufgege-
ben werden musste. Fehlt es mit Blick 
auf eine erneut angestrebte Vollzeitstelle 
am Nachweis einer durchwegs gewähr-
leisteten Kinderbetreuung, ist zu prüfen, 
ob die versicherte Person allenfalls bereit 

und in der Lage ist, im Umfang von min-
destens 20 Prozent einer Vollzeitbeschäf-
tigung erwerbstätig zu sein. Bejahenden-
falls begründet dies den Anspruch auf 
ALE in reduziertem Umfang (Randnote 
B225b mit weiteren Hinweisen auf die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung).

Versicherte müssen also ab Beginn der 
angemeldeten Arbeitslosigkeit die Kin-
derbetreuung so regeln, dass sie sofort 
eine Stelle antreten können. Das AVIG 
geht von der Möglichkeit eines sofortigen 
Stellenantritts im angemeldeten Umfang 
(Beschäftigungsgrad 20 bis 100 Prozent) 
aus. Solange kein schriftlicher Nachweis 
verlangt wird, ist die Erteilung allein der 
Information bzw. Anweisung an den Ver-
sicherten, die Betreuung sicherzustellen, 
im Sinne des AVIG bzw. der gängigen 
Rechtsprechung. Dies ist auch im Sinne 
des Versicherten, da eine Stellenzuwei-
sung zum sofortigen Arbeitsbeginn füh-
ren kann (häufig innerhalb von 48 bis 
72 Stunden) und eine Stellenablehnung 
– z.B. aus dem Grund einer so kurzfris-
tig fehlenden Kinderbetreuung – zu einer 
substanziellen Sanktionierung führen 
kann.

Zusammenfassend ergibt sich daher, dass 
der Versicherte akzeptieren muss, dass 
die Sicherstellung der Kinderbetreuung 
als Teil seiner Vermittlungsfähigkeit ab 
Beginn der angemeldeten Arbeitslosig-
keit vom RAV-Berater angesprochen und 
verlangt wird und der Versicherte in der 
Lage sein sollte, diese zu gewährleisten. 
Aufgrund der Rechtsprechung bzw. der 
SECO-Weisungen wird der RAV-Berater 
allerdings keinen Obhutsnachweis ver-
langen, es sei denn, es liegen klare Indizi-
en für Zweifel an der Betreuungsfähigkeit 
vor. Gefordert ist daher nicht ein Nach-
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weis der Kinderbetreuung ab Anspruch-
stellung; eine Betreuung der Kinder ist 
aber sicherzustellen, damit auch ein so-
fortiger Stellenantritt möglich ist.

Die Klärung der Anspruchsvorausset-
zungen für den Bezug von ALE liegt 
im Kanton Zürich ausschliesslich in der 
Kompetenz der Arbeitslosenkassen. Die 
RAV-Berater können lediglich mittels 
einer Meldung eine Prüfung der Vermitt-
lungsfähigkeit durch die Arbeitslosenver-
sicherung auslösen.
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V legt dem Ombudsmann die beiden 
Rechnungen des KSW für die Notfall-
transporte im Gesamtbetrag von Fr. 
1‘212.– vor, ferner die Leistungsabrech-
nung der Krankenversicherung, gemäss 
der ihrem Konto anteilmässig Fr. 450.–
gutgeschrieben werden.

Weiter berichtet V dem Ombudsmann, 
dass sie zwei Tage nach der Liposuktion 
aus dem KSW entlassen worden sei, 
obwohl sie starken Schwindel verspürt 
habe: Schwach und mit weissen Lippen 
habe sie im Rollstuhl zum Auto gefah-
ren werden müssen. Zu Hause habe sie 
es kaum vom Sofa zur Toilette geschafft, 
weil ihr jeweils sofort schwindlig gewor-
den sei. Ihr Ehemann habe sie dann aus 
Angst, er könnte während der Nacht 
ihre allfällige Ohnmacht nicht bemerken, 
noch am Abend des Austrittstages per 
Ambulanz ins KSW verbringen lassen. 
Bereits am Nachmittag des Folgetages sei 
sie aber nach der Arztvisite – trotz fort-
bestehendem Schwindel – erneut nach 
Hause geschickt worden; wiederum sei 
sie im Rollstuhl zum Auto gebracht wor-

den. Zu Hause habe sie die Spitex kaum 
pflegen können, zumal ihr der Gang ins 
Bad immer noch nicht möglich gewesen 
sei. So habe sie vier Tage auf dem Sofa 
verbracht, weil sie einzig dann keinen 
Schwindel verspürt habe. Dann habe sie 
einen Zusammenbruch erlitten. Auf tele-
fonische Anfrage habe das KSW ihrem 
Ehemann geraten, V notfalls per Ambu-
lanz wiederum ins KSW einzuliefern. Jetzt 
sei im Notfall festgestellt worden, dass sie 
über zu wenig Blut verfüge. Nachdem sie 
Blutkonserven erhalten habe, sei es ihr 
rasch besser gegangen. Zwei Tage später 
sei sie schliesslich wieder entlassen wor-
den.

V hält schliesslich fest, dass sie sich mit 
Bezahlung eines Differenzbetrags von 
Fr. 762.– für die Krankentransporte ver-
schulden müsste.

Der Ombudsmann entscheidet sich dafür, 
die Angelegenheit näher zu prüfen und 
verlangt beim KSW (mit durch V unter-
zeichneter Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht) Einsicht in das vollstän-

Kantonsspita l  Winterthur

Zweimal innert fünf Tagen
per Ambulanz ins Spital 

V berichtet dem Ombudsmann, nach einem stationären Spital-
aufenthalt für die dritte Liposuktion hätte sie zweimal innert 
fünf Tagen per Ambulanz ins Kantonsspital Winterthur (KSW) 
gefahren werden müssen. An die Transportkosten von rund 
Fr. 1‘000.- bezahle die Krankenversicherung nur knapp die 
Hälfte. Nach Auffassung von V wären die beiden Not- 

 falltransporte und zwei Spitalaufenthalte zu vermeiden 
 gewesen, wenn das KSW von Anfang an ihr Blutbild kon- 
 trolliert hätte.
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dige Patientendossier. Gleichzeitig bittet 
er um Sistierung des weiteren Inkassos 
für die Dauer des Ombudsverfahrens.

Die Prüfung der Beizugsakten ergibt, 
dass von V angegebener Schwindel so-
wohl (wiederholt) im Pflege-Verlaufsbe-
richt nach der Liposuktion dokumentiert 
ist, als auch im Bericht zum ersten Not-
falltransport wie auch im anschliessen-
den Austrittsbericht. Im weiteren Aus-
trittsbericht für den Aufenthalt nach der 
zweiten notfallmässigen Hospitalisierung 
wird sodann eine festgestellte «akute 
Blutungsanämie» (akuter Mangel an 
roten Blutzellen) erwähnt, die mit Ery-
throzyten-Substitution (Blutkonserven) 
behandelt wurde. Bei deutlich besseren 
Blutwerten ist schliesslich für den Aus-
trittszeitpunkt aktenkundig, dass V kei-
nen Schwindel mehr verspüre und sich 
wohl fühle.

Der auf Wunsch des Ombudsmanns 
durch V veranlasste Bericht der Spitex 
bestätigte sodann für die Zeit zwischen 
den beiden Notfalltransporten wieder-
holt Kreislaufprobleme von V sowie eine 
Zuspitzung ihrer Beschwerden.

Mittels eines Laborberichts hatte V ge-
genüber dem Ombudsmann zudem gute 
Blut- bzw. Hämoglobinwerte im Zeitraum 
eines Monats vor der Liposuktion nach-
gewiesen.

Aufgrund der mit dem Studium der Ak-
ten gewonnenen Erkenntnisse teilt der 
Ombudsmann dem Direktor des KSW 
Folgendes mit:

«Anhand der mir vorliegenden Informa-
tionen und Unterlagen ergibt sich, dass 
das KSW der Ursache des von Frau (…[V]) 

bereits im Anschluss an die dritte Lipo-
suktion und später wiederholt geäusser-
ten und dokumentierten Schwindels erst 
mittels Blutentnahme nachgegangen ist, 
nachdem sie zum zweiten Mal per Ambu-
lanz eingeliefert wurde, wobei ihr dann, 
bei diagnostizierter Anämie, Infusionen 
(Erythrozyten) verabreicht wurden, wor-
auf der Schwindel verschwand.

Es ist für mich gut nachvollziehbar, dass 
Schwindel, gerade, wenn solcher nach 
einem stationären Spitalaufenthalt mit 
operativem Eingriff weiterbesteht, medi-
zinische Laien verunsichern und dazu ver-
anlassen kann, dass sie, aus Not, mittels 
Rettungsdienstes, bei der operierenden 
Klinik nach Rat und Hilfe suchen. Umso 
verständlicher – bei wachsender Sorge 
und Verunsicherung über ihren Gesund-
heitszustand – erscheint es mir, dass sich 
Frau (… [V]) dann noch ein zweites Mal 
per Ambulanz ins KSW einliefern liess, 
nachdem zuvor der Ursache für den 
Schwindel nicht nachgegangen wurde.

Im Ergebnis ist die Schlussfolgerung von 
Frau (… [V]) verständlich, dass, wenn das 
KSW von Anfang an ihr Blutbild kont-
rolliert hätte, sich zwei Transporte per 
Ambulanz sowie offenbar zwei damit 
verbundene Spitalaufenthalte hätten ver-
meiden lassen.»

Für das weitere Vorgehen lädt der Om-
budsmann den Direktor des KSW zur 
Stellungnahme (rechtliches Gehör) sowie 
zur Prüfung ein, ob das KSW bereits ist, 
V die in Rechnung gestellten Ambulanz-
kosten zu erlassen.

Nach verschiedenen klärenden Kontak-
ten bekräftigt das KSW, V die Kosten (un-
präjudiziell und ohne Anerkennung einer 



Schuld) für die beiden Notfalltransporte 
im gesamten Betrag von Fr. 1‘212.–zu er-
lassen. 

Von V lässt sich der Ombudsmann so-
dann schriftlich die Bereitschaft ver-
sprechen, ihrer Krankenversicherung die 
erfolgte Gutschrift von Fr. 450.– zurück-
zuerstatten, da sie sonst in diesem Betrag 
ungerechtfertigt bereichert wäre. 

Nachdem sich schliesslich ergibt, dass 
die Krankenversicherung die Rechnun-
gen des KSW für alle (insgesamt vier) 
Spitalaufenthalte bereits direkt bezahlt 
hat, verblieb V lediglich noch, dieser den 
vergleichsweise geringen Selbstbehalt 
zu erstatten. Weil der Kostenanteil am 
Selbstbehalt für die beiden Kurzaufent-
halte nach den Eintritten per Ambulanz 
schätzungsweise lediglich mit «ein paar 
Franken» zu veranschlagen war, bestä-
tigte V gegenüber dem Ombudsmann, 
den ganzen Selbstbehalt selber zu tragen 
bzw. diesen der Krankenversicherung in-
zwischen bereits erstattet zu haben.

Durch Vermittlung des Ombudsmanns 
konnte damit dem Anliegen von V auf 
Erlass der Ambulanzkosten vollumfäng-
lich entsprochen werden.

Anmerkung: Gemäss § 92 Abs. 2 Satz 1 
des Zürcher Verwaltungsrechtspflegege-
setzes sind die Behörden, mit denen sich 
die Ombudsperson in einem bestimmten 
Fall befasst, ihr zur Auskunft und zur Vor-
lage der Akten verpflichtet.

Bei der Aktenedition ist der Ombuds-
mann regelmässig darauf angewiesen, 
die vollständigen Akten vorgelegt zu er-
halten, denn nur so ist eine sorgfältige 
Prüfung möglich, «ob die Behörden und 

Verwaltungseinheiten des Kantons und 
der Bezirke nach Recht und Billigkeit ver-
fahren» (vgl. § 89 Abs. 1 VRG). Er ersucht 
dafür regelmässig um schriftliche Bestä-
tigung.

Im Falle des KSW hat der Ombudsmann 
zur Kenntnis genommen, mit welchen 
Schwierigkeiten es für eine Spitaldirek-
tion verbunden sein kann, die Vollstän-
digkeit von Akten zu bestätigen, wenn 
die entsprechenden Daten (teilweise als 
Krankengeschichten noch in Papierform 
vorliegend, da noch nicht für alle Patien-
ten ein elektronisches Patientendossier 
zur Verfügung steht) aus verschiedenen 
Kliniken sowie verschiedenen Systemen 
stammen und für einen Ausdruck vor-
gängig auch noch in andere Applikatio-
nen übertragen werden müssen.

Trotz solcher Erschwernisse ist der Om-
budsmann der Auffassung, dass ein 
Spital, wie andere Verwaltungseinheiten 
auch, in der Lage sein muss, gegenüber 
dem Ombudsmann die Vollständigkeit 
der erbetenen Akten zu bestätigen. Das 
geschähe etwa dadurch, dass sich das 
Spital zunächst von den kontaktierten, 
internen Stellen bzw. Kliniken die Voll-
ständigkeit derer eigenen Akten bestäti-
gen lässt, um anschliessend gegenüber 
dem Ombudsmann – quasi «gebündelt» 
– seinerseits die Vollständigkeit der vor-
gelegten Akten zu bestätigen.
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T ITEL

Titel

C, die Tochter von A, wendet sich an den 
Ombudsmann. Sie informiert ihn über 
die Umstände der medizinischen Be-
handlung und dokumentiert ihn mit Un-
terlagen. Insbesondere weist sie darauf 
hin, dass die vom USZ im Zeitpunkt der 
Be-handlung veranschlagten Kosten Fr. 
63‘000 betragen hätten, wovon die Rei-
seversicherung Fr. 30‘000 übernommen 
habe. Mit der Übernahme der Differenz 
seien sie einverstanden gewesen. Ein 
zwischenzeitlich erfolgter Vergleichsvor-
schlag des USZ übersteige den von ihnen 
erwarteten Betrag von rund Fr. 33‘000 
bis Fr. 40‘000 aber noch immer deutlich. 
C bittet den Ombudsmann, die Angele-
genheit zu prüfen, die auch ganz konkret 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Existenz ihrer Eltern im Heimatland habe.

Der Ombudsmann wendet sich ans USZ 
und ersucht (mit Vollmacht von A) um 
Zusendung der vollständigen Akten so-
wie um Beantwortung verschiedener 
Fragen. Nach Empfang der erbetenen In-
formationen und Unterlagen des USZ so-
wie weiterer Angaben und Dokumenten 
auch von C prüft und analysiert der Om-
budsmann in einem Gutachten die Sach- 

und Rechtslage sowie die Möglichkeiten 
einer vergleichsweisen Bereinigung der 
Angelegenheit.

Ausgangslage ist der 16-tägige stationäre 
Aufenthalt von A im USZ zur Behandlung 
ihrer Hirnblutung. Während dieser Zeit 
war keine Repatriierung ins Heimatland 
möglich. Bezüglich der durch das USZ 
kommunizierten ungefähren Kostenbe-
rechnung von Fr. 63‘000 stellte C dem 
USZ in Aussicht, ihr Vater (B) werde den 
ungedeckten Betrag von rund Fr. 31‘000 
durch Verkauf einer Liegenschaft im Hei-
matland bezahlen. Nachdem die Reise-
versicherung den vereinbarten Betrag 
von Fr. 30‘000 bezahlt hatte, forderte das 
USZ von A mittels neuer Rechnung eine 
verbleibende Differenzzahlung von Fr. 
110‘000. Mit der Bestätigung ursprüng-
lich falsch berechneter Kosten offerierte 
das USZ A vergleichsweise einen noch zu 
bezahlenden Betrag von Fr. 79‘000.

Zur Begründung seiner Forderung von 
Fr. 110‘000 bzw. Fr. 79‘000 machte das 
USZ geltend, bei der anfänglichen Kos-
tenberechnung habe es sich nicht um 
einen verbindlichen Kostenvoranschlag 

Univers i tätsspita l

«Die Kosten übersteigen nun unsere Erwartungen 
um das Dreifache!»

Nach über 30 Jahren Familien- und Berufsleben in der Schweiz 
sind A und B in ihr Heimatland zurückgekehrt. Anlässlich 
eines Besuches bei ihren Kindern in der Schweiz erleidet A 
eine Hirnblutung (Subarachnoidalblutung bei rupturiertem 
Aneurysma) und wird am Universitätsspital Zürich (USZ) be-
handelt. Statt der ursprünglich veranschlagten Kosten von 

  Fr. 63‘000 stellt das USZ schliesslich Fr. 140‘000 in Rechnung.
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gehandelt. Ferner seien die falsch weil zu 
tief berechneten Kosten von beschränk-
ter Bedeutung, da es – mangels mögli-
cher Repatriierung – keine Alternativen 
zur Behandlung am USZ gegeben habe, 
wodurch die Kosten bzw. ein Teil davon 
nicht hätten verhindert werden können. 
Schliesslich hätte die Familie von A, man-
gels Alternativen, die Behandlung am 
USZ – selbst in Kenntnis der effektiven 
Kosten – in Anspruch genommen.

C bestritt die Kosten, soweit diese den 
ursprünglichen Betrag plus 10 Prozent 
übersteigen würden und anerkannte – 
nach Abzug der Versicherungsleistung 
– eine Zahlungspflicht von A von insge-
samt rund Fr. 39‘000. Im Wesentlichen 
machte sie geltend, eine nachträgliche 
Berechnung des USZ wegen angeblich 
zu wenig veranschlagtem Zeitaufwand 
bzw. eine Verdoppelung des Betrags er-
scheine nicht schlüssig, zumal sich die 
medizinische Lage ihrer Mutter (A) nicht 
verschlechtert habe, sondern diese, we-
gen sehr guter Erholung, sogar frühzeitig 
aus dem Spital habe entlassen werden 
können.

In rechtlicher Hinsicht stellte das USZ 
für die Kostenberechnung auf den Fall-
pauschalenkatalog von Swiss-DRG (Swiss 
Diagnosis Related Groups) sowie auf die 
Vollzugsverordnung zur Taxordnung des 
Universitätsspitals Zürich ab und ermit-
telte den Betrag durch Multiplikation der 
anwendbaren Tarifziffer (B36B) mit der 
Spital-Baserate.

Die Rechtsbeziehung zwischen dem USZ 
und A qualifiziert der Ombudsmann als 
öffentlich-rechtlichen Behandlungsver-
trag, für dessen Zustandekommen – wie 
bei Verträgen des Privatrechts – von 

einem Konsens der Parteien über die 
Heilbehandlung sowie über die damit 
verbundenen Kosten als wesentliche Ver-
tragselemente auszugehen ist. Das kan-
tonale Patientinnen- und Patientengesetz 
(PatG) schreibt eine Aufklärungspflicht 
gegenüber Patientinnen und Patienten 
nicht nur bezüglich der medizinischen 
Behandlung vor, sondern – als Teil der 
Eintrittsorientierung – auch hinsichtlich 
der «von ihnen persönlich zu überneh-
menden voraussichtlichen Kosten der 
Behandlung». Der Ombudsmann ist der 
Ansicht, dass eine solche Kosteninforma-
tionspflicht implizit, jedenfalls nach Treu 
und Glauben, auch jede spätere, wesent-
liche Kostenänderung mit einschliesst. 
Denn der Patient muss, wie im Fall einer 
erfolgten Falschberechnung der Kosten 
oder einer nötig werdenden, erweiter-
ten medizinischen Behandlung, über zu-
sätzlich entstehende Kosten informiert 
wer-den, damit er entscheiden kann be-
ziehungsweise ihm die Freiheit verbleibt, 
die Behandlung weiter (ev. kostengüns-
tiger oder andernorts) fortzusetzen oder 
eventuell abzubrechen: Denn anders als 
das behandelnde Spital – ein professio-
neller Dienstleistungserbringer – sind 
Patientinnen und Patienten selber nicht 
in der Lage, allfällige Kostenentwicklun-
gen abzuschätzen und sich allenfalls für 
oder gegen eine Weiterbehandlung zu 
entscheiden. Patientinnen und Patienten 
müssen daher – gerade auch bei aus-
ländischem Wohnsitz und ohne Schwei-
zerische Krankenversicherung mit Kos-
tendeckung in der Grundversicherung 
– erwarten können und dürfen, dass sie 
laufend über die Entwicklung derjeni-
gen Kosten informiert werden, die nicht 
durch eine Versicherung (Krankenver-
sicherung, Assistance, etc.) gedeckt sein 
werden. Die Aufklärungspflicht über die 
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voraussichtlichen Kosten der Behandlung 
schliesst – im Sinne der Kostenwahrheit – 
auch die Verantwortung des Spitals (und 
seines Personals) für eine sorgfältige be-
ziehungsweise korrekte, weil fehlerfreie 
Berechnung der zu erwartenden Kosten 
mit ein.

Für den Ombudsmann ergibt sich daher, 
dass die seitens USZ falsch kommunizier-
te ungefähre Kostenberechnung über Fr. 
63‘000 eine Verletzung der wirtschaft-
lichen Aufklärungspflicht und daher im 
Umfang der diesen Betrag übersteigen-
den tatsächlichen Kosten eine Verlet-
zung des Behandlungsvertrags darstellt. 
Bezüglich eines bei Vertragsverletzun-
gen typischerweise zu prüfenden Scha-
denersatzes ist Folgendes zu beachten: 
Zwar ist für A – als Folge einer verletz-
ten, weil unkorrekt erfolgten wirtschaft-
lichen Aufklärung – von einem Schaden 
auszugehen, insoweit er den vor ihr an-
erkannten Betrag überstiegt. Der einge-
tretene Schaden (als sog. «aufgedrängte 
Bereicherung») wird aber durch den an-
erkanntermassen positiven Verlauf der 
Heilbehandlung von A grundsätzlich auf-
gewogen.

Rechtlich komplexer erweist sich eine 
Beurteilung der sogenannten «hypo-
thetischen Einwilligung»: Nach der 
Rechtsprechung des Schweizerischen 
Bundesgerichts steht dem Arzt, der die 
Eingriffsaufklärung ver-letzt hat, der Ein-
wand offen, dass der Pa-tient auch bei 
hinreichender Aufklärung in den Eingriff 
eingewilligt hätte. Weist der Arzt die 
hypothetische Einwilligung des Patienten 
nach, entfällt seine Haftung.

Auf die unterlassene wirtschaftliche Auf-
klärungspflicht bezogen bedeutet das 

(analog zur Eingriffsaufklärung), die Zu-
lassung des Arztes zum Nachweis, dass 
der Patient auch bei hinreichender Auf-
klärung über die Behandlungskosten in 
den Eingriff eingewilligt hätte. Für das 
Bundesgericht ist dabei massgebend, wie 
sich der in Frage stehende Patient unter 
den konkreten Umständen verhalten 
hätte, wobei dem Schutz des Selbstbe-
stimmungsrechtes des Patienten in dieser 
Hinsicht ausschlaggebende Bedeutung 
zukommt. Im Übrigen ist nach einem 
objektivierten Massstab darauf abzustel-
len, ob die Ablehnung des Eingriffs vom 
Standpunkt eines vernünftigen Patienten 
aus unverständlich gewesen wäre.

Zwar hat das USZ im Ombudsverfahren 
weder fehlende Alternativen mit gerin-
gerem Kostenaufwand näher begründet, 
noch nachgewiesen, dass die Familie von 
A, mangels ebensolcher Alternativen, die 
Behandlung am USZ – selbst in Kenntnis 
der effektiven Kosten – in Anspruch ge-
nommen hätte. Sodann hatte sich auch 
die Familie von A noch nicht zu einer 
hypothetischen Einwilligung geäussert. 
Aufgrund einer summarischen Abwä-
gung von Argumenten für und gegen die 
Annahme einer hypothetischen Einwilli-
gung, schliesst der Ombudsmann auf ein 
für beide Parteien zu erwartendes, nicht 
unerhebliches Prozessrisiko. 

Der Ombudsmann kann einem allfälligen 
Gerichtsentscheid nicht vorgreifen. Denn 
die Frage, ob der Einwand des USZ, es 
sei eine hypothetische Einwilligung von 
A und ihrer Familie mit Kosten von Fr. 
140‘000 anzunehmen, berücksichtigt 
würde, und je nachdem die geltend ge-
machte Forderung des USZ gutgeheis-
sen oder (teilweise) abgewiesen würde, 
müsste das Gericht entscheiden. 
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Seiner verfassungsmässigen Aufgabe als 
Vermittler folgend erarbeitet der Om-
budsmann aber einen Vergleichsvor-
schlag: 

Als Orientierungshilfe für eine effektiv 
mögliche kostengünstigere Behandlung 
dient dem Ombudsmann dabei zunächst, 
dass am Kantonsspital Winterthur (KSW) 
eine im Verhältnis zum USZ um rund ei-
nen Drittel tiefere Base-Rate vorgesehen 
ist. Es wären damit Behandlungskosten 
von rund Fr. 89‘000 angefallen, und, 
nach Abzug der Versicherungsleistung, 
noch etwa Fr. 58‘000 zur Zahlung ver-
blieben.

Unter Berücksichtigung des von C aner-
kannten Betrags (Fr. 39‘000) hätte folg-
lich noch ein strittiger Differenzbetrag 
von rund Fr. 20‘000 bestanden.

In sorgfältiger Abwägung aller Umstände 
und Überlegungen, insbesondere unter 
Berücksichtigung eines für beide Parteien 
zu erwartenden, nicht unerheblichen Pro-
zessrisikos, formuliert der Ombudsmann 
folgenden (vorläufigen) Vergleichsvor-
schlag: An die durch das USZ fakturierten 
Kosten von Fr. 140‘000 leistet A, nach 
Abzug des durch die Reiseversicherung 
geleisteten Beitrags von Fr. 30‘000, einen 
Pauschalbetrag per Saldo aller Ansprüche 
von CHF 50‘000.

Der Ombudsmann lässt den Parteien 
seine rechtliche Beurteilung samt Ver-
gleichsvorschlag zukommen und lädt die-
se zur Prüfung und Stellungnahme ein.

Das USZ informiert den Ombudsmann 
zeitnah darüber, mit dem Vergleichsvor-
schlag einverstanden zu sein, allerdings 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

und nur für den Fall einer aussergerichtli-
chen Einigung.

Die Reaktion von C fällt verhalten aus: 
Sie gibt zu bedenken, dass das USZ die 
Behandlung bei ihrer Mutter auch ohne 
Kostendeckung hätte durchführen müs-
sen. Klar ist ihr auch die emotionale Sei-
te der Angelegenheit. Mit dem Verkauf 
seines Autos habe ihr Vater Fr. 15‘000 
erzielt. Angesichts der politischen Situ-
ation im Heimatland gestalte sich aber 
der geplante Verkauf der Liegenschaft als 
schwierig. Ihr Vorschlag bleibe daher bei 
Fr. 33‘000, da Ihre Eltern einen höheren 
Betrag nicht begleichen könnten, denn 
für sie gehe es um ihre Existenz, um Ihre 
Existenzangst und um ihre Altersvorsor-
ge.

Der Ombudsmann leitet die Stellungnah-
men der Parteien je an die Gegenseite 
weiter. Das USZ ersucht er um Prüfung 
eines ev. weiteren Verhandlungsspielrau-
mes.

Das USZ ist in seiner Rückmeldung der 
Auffassung, dass eine hypothetische Ein-
willigung zu bejahen sei. Intern geschätz-
te minimale Kosten einer eventuellen 
Verlegung von A in ihr Heimatland hätten 
mindestens den bei einer Behandlung im 
KSW anfallenden Kosten entsprochen. 
Mit der Beantwortung ergänzender Fra-
gen macht das USZ nochmals unmissver-
ständlich deutlich, dass kein weiterer Ver-
handlungsspielraum mehr bestehe. Falls 
keine Einigung zustande käme, müsste 
die Forderung auf dem Betreibungsweg 
durchgesetzt werden.

Der Ombudsmann lädt nun C ein, seinen 
Vorschlag zur Güte (Fr. 50‘000) fami-
lienintern nochmals zu überdenken bzw. 
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sorgfältig zu prüfen und ihm anschlies-
send eine kurze Rückmeldung («Ja oder 
Nein») auf folgende Frage zu geben: Ist A 
bereit, an die durch das USZ fakturierten 
Kosten von Fr. 140‘000, nach Abzug des 
durch die Reiseversicherung geleisteten 
Beitrags von Fr. 30‘000, einen Pauschal-
betrag per Saldo aller Ansprüche von Fr. 
50‘000 zu bezahlen? Im Falle einer Zu-
stimmung wäre dann näher zu prüfen, 
wie die Forderung zu bezahlen bezie-
hungsweise abzuzahlen sei. Im Falle einer 
Ablehnung würde er das Scheitern seiner 
Vermittlungsbemühungen feststellen und 
die Angelegenheit abschliessen müssen.

C bleibt weiter unentschlossen, weil der 
Familie das Geld in der Höhe des Ver-
gleichsvorschlags fehle. Mit Hinweis auf 
das Renteneinkommen Ihrer Eltern bitten 
Sie das USZ um einen realistischen Zah-
lungsvorschlag.

Das USZ hält weiter am Vergleichsvor-
schlag des Ombudsmanns fest.

Weil noch immer unbeantwortet, setzt 
der Ombudsmann C jetzt eine Frist für 
ein Ja oder ein Nein zum Vergleichsvor-
schlag.

Nachdem C den Ombudsmann schliess-
lich darüber informiert, in Absprache mit 
ihren Eltern die Vergleichsofferte über Fr. 
50‘000 anzunehmen, lädt er das USZ ein, 
einen Vorschlag für eine Zahlungsver-
einbarung zu entwerfen. Einem ersten 
Entwurf folgt eine längere Phase der Be-
reinigung mit Einbezug der finanziellen 
Verhältnisse von A (und B), wobei der 
Ombudsmann, ähnlich einer Shuttle-Dip-
lomatie, zwischen den Parteien hin- und 
hervermittelt.

Schliesslich steht der Vergleich: An den 
pauschalierten Betrag von Fr. 50‘000 
zahlt A vorab Fr. 15‘000. Den restlichen 
Betrag bezahlt sie (mit innerfamiliärer 
Unterstützung) in 70 monatlichen Raten 
à Fr. 500. Bei Nichterfüllung der Zah-
lungspflichten wird der Restbetrag sofort 
zur Zahlung fällig und das USZ behält sich 
ein Auslandinkasso vor. Mit Erfüllung der 
Vereinbarung erklären sich die Parteien 
per Saldo aller Ansprüche auseinander-
gesetzt.

Dem USZ und C dankt der Ombudsmann 
für ihre konstruktiven Beiträge, damit ein 
erfolgreicher Abschluss dieser Angele-
genheit erreicht werden konnte.

Vermittlungsbemühungen enden nicht 
bereits bei der rechtlichen Beurteilung 
einer Angelegenheit. Denn gute und er-
folgreiche Vermittlung will die Interessen 
und Bedürfnisse der Parteien bestmöglich 
berücksichtigen. Dass dafür ein «langer 
Atem» nötig sein kann, zeigt dieser Fall 
besonders eindrücklich: Zwischen dem 
ersten Kontakt von C mit dem Ombuds-
mann und seinem Schlussschreiben an 
die Parteien liegen mehr als zwei Jahre.



Anfang 2019 teilt ihm die Pensionskasse 
der Stadt Zürich mit, dass eine vertrau-
ensärztliche Untersuchung gemacht wor-
den sei, um seine Arbeitsfähigkeit ab-
zuklären. Die Abklärung habe eine volle 
Berufsinvalidität ergeben. Die Pensions-
kasse würde deshalb eine Invalidenrente 
bezahlen. Es würde sich um eine freiwilli-
ge Leistung handeln. Da S sich bereits bei 
der Arbeitslosenkasse angemeldet hat, 
bezahlt die Pensionskasse die Rente um 
die von der Arbeitslosenkasse bezogenen 
Beträge gekürzt aus. 

Nach der Meldung der Pensionskasse er-
hält S plötzlich keine Arbeitslosentaggel-
der mehr. 

Deshalb wendet sich S an den Ombuds-
mann. Er führt aus, er habe mehrmals 
bei der Arbeitslosenkasse nachgefragt, 
aber keine Verfügung oder eine andere 
Mitteilung zur Kürzung von Taggeldern 
erhalten. 

Auch dass er nun im Ergebnis gar nichts 
mehr erhalte, weil die Rente ja um die 
Arbeitslosentaggelder bereits gekürzt 
worden sei, diese aber dann doch nicht 
ausbezahlt würden, ergebe keinen Sinn.

Der Ombudsmann fragt beim Amt für 
Wirtschaft und Arbeit (AWA) nach und 
erhält die folgende Stellungnahme: «Ge-
mäss den Weisungen des SECO ist in 
Fällen einer überobligatorischen Berufs-
invalidenrente eine Anpassung des ver-
sicherten Verdienstes bzw. des Vermitt-
lungsgrades auf die Resterwerbsfähigkeit 
vorzunehmen». Wegen der fehlenden 
Unterlagen der Pensionskasse habe die-
se Anpassung noch nicht vorgenommen 
werden können. Nun, da die Unterlagen 
eingegangen seien, sei erweisen, dass 
bei S eine Invalidität von 80 Prozent be-
stehen würde, was bedeute, dass er nur 
noch für ein Pensum von 20 Prozent ver-
mittlungsfähig sei und deshalb nur für 
diese 20 Prozent Arbeitslosentaggelder 
beziehen könnte. 

Damit ist S nicht einverstanden: Es gehe 
nicht an, dass die Pensionskasse die Bei-
träge der Arbeitslosenkasse gekürzt 
habe, und nun die Arbeitslosenkasse 
auch nicht bezahle bzw. bereits geleiste-
te Taggelder zurückfordere. Zudem habe 
auch die Sozialversicherungsanstalt, also 
die IV festgestellt, dass S keinen An-
spruch auf Invalidenrente habe. Auch sei-
ne Bewerbungen würden beweisen, dass 
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er keineswegs nur zu 20 Prozent vermitt-
lungsfähig sei, sondern zu 100 Prozent 
und dass er als «berufsinvalid» in vielen 
verschiedenen Bereichen nach einer Stel-
le suche, nur nicht in seinem bisherigen 
Bereich. 

Laut Gesetz gelten behinderte Personen 
als vermittlungsfähig, wenn ihnen bei 
ausgeglichener Arbeitsmarktlage unter 
Berücksichtigung ihrer Behinderung auf 
dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit 
vermittelt werden könnte. Nachdem S 
gemäss Pensionskasse «nur» berufsin-
valid ist und ausserhalb des bisherigen 
Arbeitsbereichs aufgrund der Abklärung 
der SVA arbeitsfähig ist und keinen An-
spruch auf Invalidenrente hat, ist der 
Ombudsmann der Ansicht, dass S voll 
vermittlungsfähig ist und Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder hätte. 

Mit diesem Anliegen kontaktiert er noch-
mals das AWA und bittet, die Vermitt-
lungsfähigkeit zu überprüfen. 

Das AWA antwortet folgendermas-
sen: «Aufgrund des Hinweises in Ihrem 
Schreiben haben wir festgestellt, dass die 
Arbeitslosenkasse trotz korrekt durch-
geführtem Meldeverfahren von der In-
validenversicherung (IV) fälschlicherwei-
se nicht darüber informiert worden war, 
dass die IV bereits die Verfügung erlassen 
hat. Gemäss dieser Verfügung stehen 
dem Versicherten keine Rentenleistungen 
der IV zu und der Versicherte ist gestützt 
auf diesen Entscheid weiterhin vermitt-
lungsfähig».

Demnach erhält S weiterhin Arbeitslo-
sentaggelder und kann auch bereits aus-
bezahlte Leistungen behalten, was auch 
Sinn macht, weil seine Rente bereits um 
diesen Betrag gekürzt worden war, um 
eine Überversicherung zu vermeiden. 

Es hat sich gezeigt, dass der Ombuds-
mann auch dort wertvolle Hilfe leisten 
kann, wo die Informationen zwischen 
verschiedenen kantonalen Behörden (in 
diesem Fall AWA und SVA) nicht ein-
wandfrei fliessen.

S ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden 
und bedankt sich beim Ombudsmann 
für die «unkomplizierte und grossartige 
Unterstützung». 



2016 erstellt L eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seiner 
Liegenschaft. Beim Einschicken der Steuererklärung 2016 fragt 
er im Begleitbrief an das kantonale Steueramt: «Hat die neu in-
stallierte Photovoltaikanlage auf dem Dach meiner Liegenschaft 
steuerliche Konsequenzen?» Eine Antwort auf diese Frage er-
hält er nicht, aber eine Steuereinschätzung, auf welcher keine 

  Abzüge berücksichtig werden. L akzeptiert die Steuereinschät- 
 zung.
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Im Zusammenhang mit der Steuerein-
schätzung 2017 stellt er nochmals die-
selbe Frage, dieses Mal wegen einer 
weiteren Photovoltaikanlage. Das Ge-
meindesteueramt kontaktiert ihn, und 
erklärt, die Kosten könnten steuerlich in 
Abzug gebracht werden.  

Daraufhin kontaktiert L telefonisch den 
für die Einschätzung 2016 zuständigen 
Sachbearbeiter des kantonalen Steuer-
amtes. Dieser erklärt, die Steuererklärung 
2016 sei definitiv und deshalb könne 
darauf aus gesetzlichen Gründen nicht 
zurückgekommen werden. Der Steuer-
kommissär sei nicht verpflichtet, mit dem 
Steuerpflichtigen zu korrespondieren und 
es sei deshalb rechtens, dass der Brief 
nicht beantwortet worden sei. L hätte 
sich besser informieren müssen und hät-
te die Einsprachefrist nicht verstreichen 
lassen dürfen. 

L kann sich mit dieser Erklärung nicht ab-
finden und verlangt, den Vorgesetzten 
seines Gegenübers zu sprechen. Dieser 
ruft umgehend zurück. L beschreibt die-
ses Gespräch dem Ombudsmann wie 

folgt: «Ich musste mir sein Gejammer an-
hören über die Überlastung der Steuer-
behörde, die zu geringe zur Verfügung 
stehende Zeit für die vielen zu erstellen-
den Einschätzungen usw. Auch er ver-
neinte die Möglichkeit, die Einschätzung 
2016 zu korrigieren. Er verstieg sich dazu, 
festzustellen, dass, wo gearbeitet würde, 
halt Fehler passieren. Damit müsse der 
Steuerpflichtige leben oder sich rechtzei-
tig wehren». 

Daraufhin kontaktiert L den Ombuds-
mann. Er kann nicht verstehen, dass das 
kantonale Steueramt nicht bereit ist, den 
Fehler zu korrigieren. 

Allerdings kann der Ombudsmann L 
nichts Positives mitteilen. Er schreibt: 
«Die Auskunft, die Sie vom Steuerkom-
missär erhalten haben, dass rechtskräf-
tige Einschätzungen nicht mehr abän-
derbar sind, ist grundsätzlich richtig: Ein 
rechtskräftiger Entscheid kann gemäss § 
155 des Steuergesetzes des Kantons Zü-
rich (StG) nur noch dann zugunsten des 
Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn 
erhebliche Tatsachen oder entscheiden-
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de Beweismittel entdeckt werden, oder 
wenn die erkennende Behörde erheb-
liche Tatsachen oder entscheidende Be-
weismittel, die ihr bekannt waren oder 
bekannt sein mussten, ausser acht ge-
lassen oder in anderer Weise wesentliche 
Verfahrensgrundsätze verletzt hat, oder 
wenn ein Verbrechen oder ein Verge-
hen den Entscheid beeinflusst hat. Eine 
Revision ist dann ausgeschlossen, wenn 
der Antragsteller als Revisionsgrund vor-
bringt, was er bei der ihm zumutbaren 
Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren 
hätte geltend machen können.»

L hat damit zwar Recht mit der Annah-
me, dass eine Anfrage an das Steueramt 
eigentlich anstandshalber beantwortet 
werden sollte. Eine gesetzliche Pflicht 
besteht allerdings nicht und er hätte die 
Möglichkeit gehabt, sich anderweitig zur 
Abzugsfähigkeit der Kosten zu erkundi-
gen und die Abzüge mittels Einsprache 
vorzubringen. 

Die Aussagen des Steuerkommissärs und 
seines Vorgesetzten mögen zwar – wenn 
sie denn tatsächlich so gemacht wor-
den sind, wie L sie beschreibt – deshalb 
im Tonfall nicht mit grösster Sensibilität 
formuliert worden sein, inhaltlich sind sie 
aber richtig.

Denn das Einschätzungsverfahren ist ein 
Massenverfahren, die Steuerkommissäre 
verrichten unter Zeitdruck Fleissarbeit. 
Dass es in einem solchen Umfeld zu Feh-
lern kommen kann, ist menschlich. Es 
ist eine Eigenheit des Steuerrechts, dass 
die Fehler des kantonalen Steueramtes, 
wenn die Rechtsmittelfrist eines Ent-
scheids abgelaufen ist, in den allermeis-
ten Fällen nicht mehr korrigiert werden 
können und der Steuerpflichtige dann 
den daraus resultierenden Schaden zu 
tragen hat. 

Deshalb sei allen Steuerpflichtigen nah-
gelegt, Steuereinschätzungen gründlich 
zu kontrollieren und bei Fragen rasch, in-
nert Rechtsmittelfrist, zu reagieren. 
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Ausländische Arbeitnehmende sind in der Schweiz quellen-
steuerpflichtig, es sei denn, sie besitzen die Niederlassungs-
bewilligung C oder sind mit einer Person verheiratet, die 
diese oder das Schweizer Bürgerrecht besitzt. Quellensteuer-
pflichtigen wird die Steuer direkt vom Lohn abgezogen. Zur 
steuerlichen Berücksichtigung gewisser abzugsfähiger Auf- 

 wendungen können die Quellensteuerpflichtigen bis Ende 
  März des Folgejahres einen Antrag auf Neuveranlagung ein- 
 reichen. 

Erstmals wendet sich Ende 2018 eine 
quellensteuerpflichtige Person (E) an den 
Ombudsmann: E beschwerte sich, weil 
sie vom kantonalen Steueramt im Zusam-
menhang mit dem im März 2017 ein-
gereichten Antrag zur Neuveranlagung 
der Quellensteuer 2016 noch nichts ge-
hört habe. Der Ombudsmann fragt beim 
kantonalen Steueramt nach. Er erhält 
die folgende Antwort: «Die Zahl solcher 
Neuveranlagungsanträge hat über die 
letzten Jahre kontinuierlich um mehre-
re Prozent pro Jahr zugenommen. Auch 
wenn es uns ein Anliegen ist, den Antrag 
von E möglichst rasch abzuarbeiten, ha-
ben wir aus Fairnessgründen alle Steuer-
pflichtigen gleich zu behandeln. Deshalb 
können wir nur in Ausnahmefällen, zum 
Beispiel einem Todesfall, einzelne Anträ-
ge vorziehen. Der Antrag von E sollte bis 
spätestens Mitte 2019 bearbeitet wer-
den.»

Der Ombudsmann lässt den Fall auf sich 
beruhen, auch wenn er der Ansicht ist, 
dass die Bearbeitungszeit von – wenn sie 
tatsächlich noch bis Mitte 2019 dauern 

sollte – zwei Jahren und drei Monaten 
sehr lange erscheint, insbesondere, da 
die Steuerpflichtigen selbst in der Zusam-
menarbeit mit dem kantonalen Steuer-
amt an sehr strenge und auch kurze Fris-
ten gebunden sind. 

Wenig später meldet sich G: Auch er 
fragt, wie lange es denn nun noch daure, 
bis er im Zusammenhang mit der Neuver-
anlagung Quellensteuer 2016 etwas hö-
ren würde. Nach dem letzten Schreiben 
des Amtes geht der Ombudsmann nicht 
davon aus, dass eine weitere Interven-
tion beim kantonalen Steueramt eine Be-
schleunigung erreichen würde und gibt G 
deshalb zur Antwort, dass er sich erfah-
rungsgemäss noch etwas gedulden müs-
se, der Ombudsmann werde aber weiter-
hin ein Auge auf die Problematik haben.
 
Im Mai 2019 wird der Ombudsmann 
nochmals zum gleichen Thema kontak-
tiert. Auch H hat seine Neuveranlagung 
2016 noch nicht erhalten. Das kantonale 
Steueramt antwortet auf die nochmalige 
Anfrage des Ombudsmannes: «Die Ein-
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schätzungen werden dem Steuerpflichti-
gen am 31. Mai 2019 eröffnet. Mit dieser 
Verfahrensdauer sind wir im Rahmen der 
mit unserem früheren Schreiben gemach-
ten Angaben. Wir haben darin ausge-
führt, dass die Steuereinschätzungen für 
die Steuerperioden 2016 bis Mitte 2019 
erledigt sein sollten.» 

Die Neuveranlagungsverfahren dauern 
also weiterhin über zwei Jahre.

Eine letzte Beschwerde, wonach die Neu-
veranlagung Quellensteuer 2016 immer 
noch ausstehen würde, erreichte den 
Ombudsmann im Januar 2020. Dass die 
Rückfrage des Ombudsmannes an diesen 
Beschwerdeführer unbeantwortet blieb, 
lässt vermuten, dass auch er zwischen-
zeitlich (also Anfang 2020) eine Verfü-
gung erhalten hat, allerdings fast drei 
Jahre nach Ablauf der Eingabefrist vom 
31. März 2017. 

Es bleibt somit dabei: Die Bearbeitungs-
zeit für Neuveranlagungsanträge vom 
Quellensteuerpflichtigen ist sehr lang, 
wohl in vielen Fällen über zwei bis hin 
zu beinahe drei Jahren. Auch wenn das 
kantonale Steueramt zusichert, Anträge 
speditiv und in Reihenfolge der Eingän-
ge abzuarbeiten, lässt sich diese lange 
Verfahrensdauer gegenüber den Steuer-
pflichtigen, die ja ihrerseits bei Eingaben 
an das Amt sehr streng an Fristen ge-
bunden sind, nur schwer rechtfertige: 
dies auch bei grossem Verständnis für die 
hohe Arbeitsbelastung des kantonalen 
Steueramtes.

Es ist kaum anzunehmen, dass in den 
kommenden Jahren die Anträge auf Neu-
veranlagung bei der Quellensteuer auf 
wundersame Weise zurückgehen.
 
Letztendlich wird das kantonale Steuer-
amt, beziehungsweis die Finanzdirektion, 
das Problem deshalb wohl nur mit einer 
Aufstockung des Personals in der Dienst-
abteilung Quellensteuer längerfristig lö-
sen können. 
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F und seine aus Vietnam stammende Verlobte M wollen im Som-
mer 2019 heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen sind kompli-
ziert, da viele Formalitäten und Vorschriften von den Behörden 
in Vietnam und in der Schweiz zu beachten sind. Nach einem 
Touristenvisum erhält M eine sogenannte Duldung im Kanton 
Zürich bis zum 7. Januar 2019. 

Die Zeit genügt jedoch nicht um alle For-
malitäten zu erledigen. Am 18. Dezember 
2018 reist das Paar deshalb ferienhalber 
nach Vietnam aus. Dem Migrationsamt 
schickt M am 11. Februar 2019 ein Foto 
ihres Ausreisestempels im Pass vom Flug-
hafen. Sie bleibt im Ausland, bis ihr das 
Migrationsamt am 27. März 2019 eine 
Einreisebewilligung D zwecks Eheschlies-
sung ausstellt. Am 5. April 2019 reist sie 
legal wieder in die Schweiz ein.
 
Gross ist allerdings der Schock, als die 
Kantonspolizei an der Tür läutet um M 
zu kontrollieren, da ihre Duldung ab-
gelaufen sei. F schildert den Vorfall fol-
gendermassen: «Am 8. April 2019 um 
9 Uhr 15 bekamen wir Besuch in unse-
rer Wohnung von der Kantonspolizei. 
Die Beamten klingelten in zivil an unse-
rer Haustür und betraten mit gezückten 
Handschellen in der Hand unsere Woh-
nung. Als ich nach dem Grund für die 
Polizeikontrolle fragte, sagten mir die 
Beamten, sie müssten die Ausreise mei-
ner Frau kontrollieren, da ihre Duldung 
per 7. Januar 2019 abgelaufen sei. Ich 
habe dann die Beamten darauf hingewie-
sen, dass sie ihre Akten überhaupt nicht 
im Griff haben und meine Verlobte seit 

dem 27. März 2019 wieder eine offiziel-
le Aufenthaltsbewilligung hat und sich 
somit legal in der Schweiz aufhalte. Die 
Polizeibeamten wussten von nichts und 
waren sehr erstaunt, als ich ihnen die 
Aufenthaltspapiere meiner Verlobten ge-
zeigt hatte. Ich will jedoch mir nicht aus-
denken, was geschehen wäre, wenn ich 
an diesem Tag nicht zu Hause gewesen 
wäre. Meine Verlobte war zum Zeitpunkt 
der Polizeikontrolle noch im Schlafanzug 
und kennt die Rechtslage in der Schweiz 
nicht. Zudem spricht sie noch nicht flies-
send Deutsch.»

Das Paar ist verständlicherweise verärgert 
über den Vorfall und kontaktiert deshalb 
den Ombudsmann. Die beiden wollen 
eine Erklärung vom Migrationsamt wie 
solches passieren kann und wünschen 
sich Massnahmen, damit das Amt die  
internen Prozesse verbessern könne. Zu-
dem wünschen sie sich eine Wiedergut-
machung, beispielsweise mit Erlass der 
Visumsgebühren.

Der Ombudsmann nimmt das Anliegen 
von F und M auf und erkundigt sich beim 
Migrationsamt, weshalb der Auftrag zur 
Polizeikontrolle nach Erteilung des Vi-
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sums nicht zurückgezogen worden sei, 
wie solche Fehler in Zukunft verhindert 
werden könnten und ob es die Möglich-
keit einer Wiedergutmachung gebe.
Das Migrationsamt antwortet: Gemäss 
Auskunft der zuständigen Einwohner-
kontrolle habe sich M bis am 14. Januar 
2019 nicht abgemeldet, die Polizei sei 
deshalb mit einer Ausreisekontrolle be-
auftragt worden. Am 2. Februar 2019 
habe M das Migrationsamt über ihre 
fristgerechte Ausreise informiert und 
kurz darauf sei das Gesuch um Einreise-
bewilligung eingegangen, welches M 
bei der Schweizer Vertretung in Vietnam 
eingereicht hatte. Die Einreiseerlaubnis 
sei am 27. März 2019 verfügt worden. 
Weiter schreibt das Amt: «Trotz Kenntnis 
über die erfolgte Ausreise unterliessen 
wir bedauerlicherweise die Annullierung 
der Ausreisekontrolle, was auf einem 
Versehen beruhte. Dies führte dazu, dass 
die Polizei am 8. April eine Kontrolle 
am Wohnort von M und F durchführte. 
Nachdem die Polizei aufgrund der vor-
gewiesenen Schreiben festgestellt hatte, 
dass alles in Ordnung war, verliess sie den 
Wohnort wieder.»

Das Migrationsamt führt aus, es habe den 
Fall zum Anlass genommen, die Mitarbei-
tenden erneut auf die Wichtigkeit der re-
gelmässigen und zeitnahen Überprüfung 
von Aufträgen im Zusammenhang mit 
Ausreisekontrollen hinzuweisen. Zudem 
erklärt es: «Im Sinne einer Ausnahme 
und im Hinblick auf eine gütliche Erledi-
gung der Angelegenheit sind wir bereit, 
die Gebühr zu erlassen». 
Mit diesem Ergebnis sind F und M zu-
frieden. F schreibt: «So hat diese Ange-
legenheit kurz vor unserer Hochzeit am 
kommenden Freitag doch noch ein gutes 
Ende. Ich erachte das Ergebnis ebenfalls 
als sehr gut.»

Das Ombudsverfahren hat damit bewirkt, 
dass einerseits das Amt und die Mitarbei-
tenden wieder dafür sensibilisiert wur-
den, Dossiers immer aktuell zu halten, 
sodass solche Fehler nicht passieren. An-
dererseits hat das Paar mit dem Erlass der 
Gebühren im Gegenzug für den durch 
die Kontrolle entstandenen Ärger ein 
kleines Hochzeitsgeschenk erhalten.
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K schliesst im Juni 2019 sein Studium an der Universität Zürich 
mit dem Bachelor in Politikwissenschaften ab – so glaubt er zu-
mindest. Anfang August 2019 beginnt er mit einem Praktikum. 
Er fällt aus allen Wolken, als er Mitte August vom Studiende-
kanat eine Email erhält mit der Aufforderung, seinen Studien-
abschluss zurückzuziehen. 

Er überprüft daraufhin seinen Leistungs-
ausweis und stellt fest, dass Unregel-
mässigkeiten bei den Wahlmodulen be-
stehen: Er hat zwar die korrekte Anzahl 
Wahlmodule gebucht, davon eines aber 
über ein anderes Institut. Dies wiederum 
hatte dazu geführt, dass letzteres, ob-
wohl er es absolviert hat, nicht für den 
Bachelor angerechnet wurde. K sollte 
deshalb, so forderte ihn das Studiende-
kanat auf, seine Wiederimmatrikulation 
veranlassen und nochmals ein Modul be-
legen. 

Zusätzlich erschwert wird K‘s Situation 
dadurch, dass er, da nun eine neue Studi-
enordnung zur Anwendung kommt, nicht 
nur die nun fehlenden vier ECTS-Punkte 
nachholen soll, sondern deren sechs, da 
neu Leistungen nur mit entweder drei 
oder sechs Punkten angerechnet werden 
können. Auch eine Anerkennung des 
Praktikums, das er in zwischen begonnen 
hatte, ist gemäss Auskunft der Univer-
sität nicht möglich, weil ein solches mit 
maximal drei ECTS-Punkten anerkannt 
werden könnte.

K beschwert sich beim Ombudsmann, 
die Kommunikation der Universität sei 

ungenügend, habe er doch schon im 
Juni 2019 Unregelmässigkeiten in sei-
nem Leistungsausweis festgestellt und 
sich telefonisch bei der Studienberatung 
erkundigt: «Konkret habe ich gefragt, 
weshalb im Studienstand einige Leistun-
gen fehlten, respektive unter den nicht-
anrechenbaren Leistungen aufgelistet 
wurden. Ich schilderte, dass mich dies 
sehr beunruhigte, da diese Punkte rele-
vant für meinen Abschluss waren. Ins-
gesamt waren gemäss diesem Formular 
13 Punkte nicht anrechenbar. Man hatte 
mir versichert, dass das Formular, welches 
vom Studiendekanat der Philosophischen 
Fakultät ausgestellt wurde, Fehler ent-
hielt und ich mich nicht darauf abstützen 
muss.» Offenbar seien auch bei anderen 
Studierenden fehlerhafte Studienstände 
aufgeführt gewesen.

Auf diese Zusicherung hat sich K verlas-
sen, mit der Folge, dass er nun wegen 
eines formalen Fehlers ein ganzes Semes-
ter anhängen soll.

Der Ombudsmann schreibt der Univer-
sität: Angesichts des Umstands, dass K 
gemäss seinen Ausführungen alle not-
wendigen Module absolviert habe, die 
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Anerkennung aber an einem Formfehler 
gescheitert sei, und dass er zudem im 
Juni bei der Studienberaterin in diesem 
Zusammenhang nachgefragt habe, er-
achte er das Ergebnis, dass K nun das 
Bachelor-Studium verlängern müsse, als 
stossend. 

Er bittet abzuklären, ob entweder eine 
nachträgliche Anerkennung des absol-
vierten Kurses mit vier ECTS-Punkten 
oder aber die Anerkennung des Prakti-
kums mit vier ECTS-Punkten möglich sei.

Die philosophische Fakultät hebt in ihrer 
Antwort hervor, dass K sich selbst in seine 
missliche Situation gebracht habe, indem 
er das fragliche Modul «wohl im Wissen 
um die bereits ausgeschöpfte Platzzahl 
für Studierende des Studienprogrammes 
Politikwissenschaft und unter Umgehung 
der Buchungsvorschriften (beschränkte 
Platzzahl) anstatt über das Institut für 
Politikwissenschaft über das Institut für 
Kommunikationswissenschaft und Me-
dien gebucht» habe. Da er jedoch die 
materiellen Voraussetzungen des Moduls 
erfüllt habe und eine Wiederholung des-
halb keinen Sinn machen würde, sei die 
Fakultät entgegenkommenderweise be-
reit, K ausnahmsweise das erfolgreich ab-
solvierte Modul dennoch an das Curricu-
lum anzurechnen. 

Damit behält K dank der Vermittlung 
des Ombudsmannes nachträglich doch 
noch seinen Bachelor-Abschluss. Dies ist 
ein erfreuliches Ergebnis, das gerade an-
gesichts der Tatsache, dass er alle erfor-
derlichen Leistungen erbracht hat, auch 
sinnvoll ist. 

Dennoch sei ihm und allen anderen Stu-
dierenden an dieser Stelle nahegelegt, 
dass sie sich rechtzeitig um die Buchung 
ihrer Wunsch-Wahlmodule kümmern, so 
dass sie nicht riskieren, durch «Tricks» bei 
der Buchung ECTS-Punkte zu verlieren 
oder ein anderes, weniger interessantes 
Modul belegen müssen. 56
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Unter Tränen ruft an einem Freitagmorgen M den Ombudsmann 
an: Sein Kater Elvis sei beschlagnahmt worden, er wisse nun 
nicht, was mit dem geliebten Tier geschehen würde und be-
fürchte dass es einschläfert werden könnte.
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Am Telefon kann M dem Ombudsmann 
nicht genügend Informationen übermit-
teln, deswegen bittet letzterer M, ihm 
alle wichtigen Informationen rasch per 
Email zuzustellen. Die Unterlagen treffen 
nachmittags ein. Sie ergeben folgendes 
Bild:

Im Februar 2019 hat sich Elvis bei einem 
Unfall die Wirbelsäule gebrochen. Seit-
her ist er regelmässig in tierärztlicher 
Behandlung und erhält zusätzlich Akku-
punktur und Homöopathie-Behandlun-
gen. M schreibt, der Zustand von Elvis sei 
super, auch wenn er nicht gehen könne, 
so könne er sich durch Robben prob-
lemlos fortbewegen. Die behandelnden 
Tierärzte würden bestätigen, dass es El-
vis trotz Unfallfolgen gut gehe. Deshalb 
lässt M Elvis auch oft nach draussen in 
den Garten, wenn es die Witterungsbe-
dingungen erlauben würden.

Am 3. September 2019 will Elvis in der 
Nacht draussen bleiben, was er laut Infor-
mation von M gut signalisieren kann. Um 
0:30 Uhr erhält M einen Anruf vom Tier-
spital, dass seine Katze vom Tierrettungs-
dienst aufgegriffen worden sei wegen 
Verdachts auf einen Unfall. M kann Elvis 

abholen, allerdings muss er ein Formular 
unterzeichnen, dass die Mitnahme des 
Tieres gegen ärztlichen Rat erfolge. 
Am 5. September 2019 erfährt M, dass 
das Tierspital Anzeige beim Veterinäramt 
eingereicht hat. Mitarbeiter des Veteri-
näramtes besuchen M zuhause und be-
schlagnahmen den Kater. Die Verfügung 
enthält folgenden Satz: «Im Weiteren 
wird angeordnet, dass das Tier tierärzt-
lich untersucht wird und gegebenenfalls 
euthanasiert wird.» Nicht ganz überra-
schend löst dieser Satz bei M Panik aus. 

Deshalb kontaktiert M am Freitagmorgen 
den Ombudsmann. Bis M auch die Unter-
lagen geschickt hat, ist es bald Freitag-
abend und M befürchtet, dass sein Kater 
übers Wochenende eingeschläfert wird, 
wenn niemand etwas unternimmt. Zwar 
hätte er die Möglichkeit, gegen die Ver-
fügung des Veterinäramtes Beschwerde 
einzureichen, dies würde ihm aber wenig 
nützen, wenn bis dann der Kater bereits 
eingeschläfert worden wäre. 

Unter diesen Voraussetzungen sieht sich 
auch der Ombudsmann zu sofortigem 
Handeln gezwungen. Ein erster Anruf 
beim Tierspital zum Verbleib von Elvis 

Gesundheitsdirekt ion – Veter inäramt

Ein Herz für Tiere



führt zu keinem Ergebnis: Er wird infor-
miert, dass man von Seiten des Tierspitals 
nicht befugt sei, Informationen weiter-
zugeben, weil die Verfahrensherrschaft 
bei Veterinäramt liegen würde. Immerhin 
gibt man dem Ombudsmann den Namen 
der zuständigen Kontaktperson beim Ve-
terinäramt. 

Kurz vor Feierabend am Freitagabend 
gelingt es dem Ombudsmann, die zu-
ständige Person zu erreichen. Sie kann 
«Entwarnung geben»: Dem Kater würde 
es gut gehen, aber es müsse noch ein 
Bluttest abgewartet werden, um eine 
Blasenentzündung auszuschliessen. Es 
sei offensichtlich, dass M Elvis sehr gern 
habe. Dennoch habe die Schmerzsitua-
tion abgeklärt werden müssen. Eine Eut-
hanasierung sei aber nie zur Diskussion 
gestanden und wäre auch nicht verhält-
nismässig gewesen. Man werde Anfang 
der kommenden Woche mit M Kontakt 
aufnehmen und dann könne Elvis zu sei-
nem Besitzer zurück.

Der Ombudsmann überbringt diese gute 
Nachricht M. Dieser ist erleichtert, dass 
es dem Kater gut geht, aber auch wei-
terhin verärgert über das Vorgehen des 
Veterinäramtes, welches den Kater be-
schlagnahmt und die Euthanasierung an-
gedroht hatte. 

Auch wenn der Ombudsmann in diesem 
Fall nicht abgeklärt hat, ob das Einschrei-
ten des Veterinäramtes verhältnismässig 
war, konnte er dazu beitragen, dass M im 
Wissen, dass es Elvis gutging, etwas be-
ruhigt ins Wochenende starten konnte. 
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